
1486 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

19. 12. 1969 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Gründung der Hochschule für Bil

dungswissenschaften in Klagenfurt 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I 

Errichtung der Hochschule für Bildungswissen-
schaften 

. § 1. (1) In Klagenfurt wird die Hochschule für 
Bildungswissenschaften, im folgenden "Hoch
schule" genannt, gegründet. 

(2) Der Hochschule obliegt nach Maßgabe der 
im § 1 des Allgemeinen Hochschul-Studien
gesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, festgelegten 
Grundsätze und Ziele die wissenschaftliche For
schung und Lehre auf dem Gebiet der Bildungs
wissenschaften. 

(3) Die Hochschule hat folgende Aufgaben der 
grundlegenden und der angewandten bildungs
wissenschaftlichen Forschung: 

a) Lehrplanforschung, Lehrziele, Lehr- und 
Studienpläne, Beurteilungsverfahren ; 

b) Organisation und Methode des Lehrens und 
Lernens; 

c) Organisation der Bildungseinrichtungen; 
. d) Ziele, Methoden und Organisation der 

weiterführenden Bildung; 
e) Bildungsökonomie. 

(4) Der Hochschule obliegt nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 die Einrichtung 
von Diplomstudien, die der wissenschaftlichen 
Berufsvorbildung, insbesondere auch für das 
Lehramt an höheren Schulen, dienen, von 
Doktoratsstudien sowie. von Kurzstudien und 
Erweiterungsstudien. Die Hochschule hat weiters 
gemäß § 1 Abs. 2 lit. d des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes die Aufgabe, Hoch
schulkurse und Hochschullehrgänge, insbesondere 
zur Fortbildung und für höhere Studien, aUf den 
ihr· gemäß Abs. 2 und 3 anvertrauten Gebieten 
der Wissenschaften zu veranstalten (§ 18 Allge
meines Hochschul-Studiengesetz). 

§ 2. (1) Der HodlSChule wird ein Beirat bei
gegeben. Er besteht aus höchstens fünf inter
national anerkannten Fachleuten der der Hoch
schule anvertrauten Wissenschaften. Sie werden 
vom Bundesminister für Unterricht nach An
hörung der Rektorenkonferenz, der Vertreter 
des akademischen Mittelbaues und der öster
reichischen Hochschülerschaft berufen und ab
berufen. Die Funktionsperiode dauert fünf Jahre. 
Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes des 
Beirates ist für die restliche Dauer der Funktions
periode ein neues Mitglied zu bestellen. 

(2) Die Aufgabe des Beirates ist die kritische 
Würdigung der Entwicklung und der Arbeiten 
der Hochschule sowie die Erstattung von Emp
fehlungen und Gutachten an die Hochschule und 
an den Bundesminister für Unterricht. Die Mit
glieder des Beirates haben das Recht, die Hoch
schule jederzeit zu besuchen, um sich vom Stand 
ihrer Entwicklung persönlich zu unterrichten. 
Einmal jährlich ist vom Beirat dem Bundesmini
ster für Unterricht ein Bericht vorzulegen, der 
zu veröffentlichen ist. 

(3) Der Bundesminister für Unterricht und die 
Hochschule haben dem Beirat über dessen An
forderung die notwendige sachliche und persön
liche Unterstützung zu gewähren. 

(4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte den Vor
sitzenden. Der Vorsitzende beruft den Beirat 
mindestens zweimal jährlich sowie auf Verlangen 
von mindestens drei Mitgliedern ein. Die erst
malige Einberufung obliegt dem Bundesminister 
für Unterricht. 

§ 3. (1) Die Regelung der Organisation der 
Hochschule ist einem besonderen Bundesgesetz 
vorbehalten. Die Einrichtungen der Hochschule 
sind so zu gestalten, daß sie in zweckmäßiger 
Weise den Grundsätzen und Zielen der Studien 
gemäß § 1 des Allgemeinen HoChschul-Studien
gesetzes entsprechen. Bis zum Inkrafttreten dieser 
Vorschriften sind die Bestimmungen des Hoch
schul-Organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 15411955, 
sinngemäß anzuwenden, soweit dieses Bundes
gesetz nichts anderes bestimmt. 
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2 1486 der Beilagen 

(2) Alle Dienstposten an der Hochschule, für 
die ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorge
schrieben ist, sind öffentlich auszuschreiben. 

(3) Die Bestimmungen des Allgemeinen Hoch
schul-Studiengesetzes sind auf die an der Hoch
schule durchzuführenden Studien anzuwenden. 
Bei der Beschlußfassung über Studienpläne (§ 17 
Abs. 1 Allgemeines Hochschul-Studiengesetz) sind 
im Rahmen der gemäß § 15 Abs. 3 des Allge
meinen Hochschul-Studiengesetzes festgesetzten 
Stundenzahlen Lehrveranstaltungen so anzu
setzen, daß sie nicht in wöchentlich wiederkehren
den Veranstaltungen während des ganzen Se
mesters, sondern mit entsprechend erhöhter 
Wochensturtdenzahl nur während eines Teiles des 
Semesters durchgeführt werden. 

(4) Die Bestimmungen des § 18 des Bundes
gesetzes über technische Studienrichtungen, BGBl. 
Nr. 290/1969, betreffend die Studienkommis
sionen, sind sinngemäß anzuwenden. 

Abschnitt 11 

Errichtung des Klagenfurter Hochschulfonds 

. § 4. (1) Zur Erbringung der Leistungen für die 
Errichtung der Hochschule gemäß § 6 wird ein 
"Klagenfurter Hochschulfonds" (im folgenden 
"Fonds" genannt) mit dem Sitz in Klagenfurt 
errichtet. 

(2) Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit. 
(3) Der Fonds untersteht der Auf~icht des 

Bundesministers für Unterricht. Die Organe des 
Fonds sind verpflichtet, dem BU,!ldesminister für 
Unterricht Einsicht in die Gebarung des Fonds 
zu gewähren sowie alle gewünschten Auskünfte 
zu erteilen. Der Bundesminister für Unterricht 
hat die Ausführung von Beschlüssen der Organe 
des Fonds, die den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes oder anderen Rechtsvorschriften . wider
sprechen, einzustellen. 

§ 5. (1) Organe des Fonds sind das Kuratorium, 
der Vorstand und der Bauausschuß. 

(2) Das Kuratorium besteht aus je sieben vom 
Bundesl:ind Kärnten und von der Landeshaupt
stadt Klagenfurt im eigenen Wirkungsbereich zu 
entsendenden Mitgliedern und einer gleichen 
Zahl von Ersatzmitgliedern, die an die Weisun
gen der entsendungsberechtigten Organe dieser 
Gebietskörperschaften gebunden sind. Als Mit
glieder mit beratender Stimme können vom 
Kuratorium auf Vorschlag des Vorstandes Per
sonen bestellt werden, die entweder selbst die 
Hochschule oder den Fonds fördern oder Ver
treter von Einrichtungen sind, welche die er
wähnte Voraussetzung erfüllen; ihre Zahl darf 
zehn nicht überschreiten. 

(3) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn 
mindestens je die Hälfte der Vertreter der im 

Abs. 2 genannten Gebietskörperschaften an
wesendist; zu einem Beschluß ist die Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. Stimmenthaltung gilt als 
Ablehnung. Beschlüsse des Kuratoriums, die das 
Bundesland Kärnten oder die Landeshauptstadt 
Klagenfurt verpflichten und über die dem Kura
torium gegebene finanzielle Ermächtigung hin
ausgehen, bedürfen der Stimmeneinhelligkeit. Zu 
den Sitzungen des Kuratoriums ist das Bundes
ministerium für Unterricht einzuladen. Seine 
Vertreter haben beratende Stimme. 

(4) Der Vorstand ist vom Kuratorium zu 
wählen. Ihm haben mindestens je zwei Vertreter 
des Bundeslandes Kärnten und der Landeshaupt
stadt Klagenfurtanzugehören. Für jedes Mitglied 
ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Der Vorstand 
ist beschlußfähig, wenn mindestens je ein Ver
treter des Bundeslandes Kärnten und der Landes
hauptstadt Klagenfurt anwesend ist. Zu einem 
Beschluß ist die Mehrheit von zwei Drittel der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. 

(5) Der Bauausschuß besteht aus je einem 
stimmberechtigten Mitglied, das vom Bundes
minister für Unterricht, vom Bundesminister für 
Finanzen, vom Bundesminister für Bauten und 
Technik und der Hochschule zu entsenden ist, 
sowie aus je zwei stimmberechtigten Vertretern 
des Bundeslandes Kärnten und der Landeshaupt
stadt Klagenfurt. Dem Bauausschuß obliegt: 

a) die Ausarbeitung eines Gesamtplanes für 
den Bau der Hochschule, die zeitliche Fest
legung der Bauetappen bis zum Stand von 
1200 immatrikulierten Hörern auf Grund 
der Bestimmungen des § 10 sowie die Fest
legung des Umfanges diese·r Etappen und 
die Vorbestätigung des für die Etappen auf
zustellenden und dem Bundesministerium 
für Unterricht zur Genehmigung vorzu
legenden Raum- und· Funktionsprogram
mes; 

b) die Durchführung der. Bauetappen im 
Namen des Fonds; zur Erfüllung dieser 
Aufgabe wird der Ausschuß eine Bau
leitung bestellen, die unter der Aufsicht des 
Ausschusses die Plan~ und Baudurchführung 
sowie die Abrechnung zu besorgen hat; 

c) die Einrichtung der fertiggestellten Bau
lichkeiten, entsprechend den wissenschaft
lichen Bedürfnissen (§ 6 Abs. 1 lit. b). Das 
Einrichtungsprogramm bedarf der Geneh
migung durch den Bundesminister für 
Unterricht. . . 

Die Genehmigungen gemäß lit. a urid c sind zu 
erteilen, wenn die Programme in zweckmäßiger 
Weise den Aufgaben der Hochschule ent
sprechen. 
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(6) Das Nähere über die Tätigkeit des Fonds 
und seiner Organe ist in einem Statut zu regeln, 
das vom Landeshauptmann von Kärnten im Ein
vernehmen mit dem Bürgermeister der Landes
hauptstadt Klagenfurt zu erlassen ist. Das Statut 
bedarf der Genehmigung des Bundesministers für 
Unterricht. Diese ist zu erteilen, wenn das Statut 
eine den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
entsprechende Tätigkeit des Fonds sicherstellt. 

(7) Das Statut hat vorzusehen, daß das Kura
torium bei allen Angelegenheiten, die eine 
dauernde Belastung des Fonds mit sich ·bringen, 
mitzuwirken hat und vor einer Änderung des 
Statuts zu hören ist. 

(8) Im Statut ist auch die Vertretung des Fonds 
nach außen zu regeln. \ 

Abschnitt III 

Aufgaben des Fonds und des Bundes 

§ 6. (1) Der Fonds hat folgende Pflichten: 
a) die für die Hochschule benötigten Grund

stücke zu beschaffen, aufzuschließen und 
baureif zu machen; 

b) auf diesen Grundstücken nach einem vom 
Bundesministerium für Unterricht geneh
migten Raum- und Funktionsprogramm 
Gebäude in solcher Art und Zahl herzu
stellen und mit den nötigen Einrichtungen 
zu versehen, daß die Hochschule in For
schung und Lehre den ihr gemäß § 1 ge
stellten Aufgaben entsprechen kann. Aus
genommen sind Einrichtungen und Geräte, 
die ausschließlich Zwecken der Lehre oder 
Forschung dienen oder nur für eine be
stimmte Fachrichtung brauchbar oder not
wendig sind (Unterrichtserfordernisse); 

c) dafür zu sorgen, daß die in lit. b bezeich
neten Baulichkeiten und Einrichtungen je
weils dem Stande des organisatorischen Auf
baues entsprechend hergestellt werden und 
betriebsbereit sind. 

(2) Nach Maßgabe der Bestimmungen des § 10 
hat, wenn dies die Entwicklung der Hochschule 
erfordert, der Bund hinsichtlich der Organisation 
der Hochschule und der Fonds hinsichtlich der 
Hochschulbauten dafür zu sorgen, daß der Auf
bau spätestens binnen zehn Jahren nach Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes abgeSchlossen ·ist. 

(3) Der Fonds, das Bundesland Kärnten und 
die Landeshauptstadt Klagenfurt sind gemeinsam 
verpflichtet, die für. die Hochschule bestimmten 
Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, und 
zwar in dem im Abs. 1 festgelegten Zustand, 
spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes kostenlos in das Eigentum des 
Bundes zu übertragen und die erforderlichen 
Urkunden für die Eigentumsübertragung über 

die Aufforderung des Bundes zu unterzeichnen. 
Bis zu deren übergabe steht dem Bund das Recht 
der kostenlosen Benützung für Zwecke der Hoch
schule zu. 

(4) Der Bund ist verpflichtet: 

a) die Grundstücke, Gebäude und Einrichtun
gen in sein Eigentum und seine Verwaltung 
zu übernehmen; 

b) die mit dem Betrieb der Hochschule ver
bundenen Kosten einschließlich der Unter
richtserfordernisse (Abs. 1 lit. b) zur Gänze 
zu tragen. Hierunter fallen jedoch nicht die· 
Personal- und Sachkosten, die im Zusam
menhang mit der Aufschließung und Ge
staltung der Grundstücke sowie der Her
stellung und Einrichtung der Gebäude ge
mäß Abs. 1 eJ;ltsteht. 

(5) Das Nähere zur Durchführung der Be
stimmungen der Abs. 1 bis 4 ist in einem zwi
schen dem Bund einerseits und dem Fonds, dem 
Bundesland Kärnten und der Landeshauptstadi 
Klagenfurt andererseits abzuschließenden Vertrag. 
zu regeln. 

§ 7. (1) Die Mittel zur Erfüllung der sich aus 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ergeben-:
den Pflichten des Fonds sowie die Kosten der 
Geschäftsführung des Fonds sind vom Bundes
land Kärnten und der Landeshauptstadt Klagen
furt je zur Hälfte aufzubringen, soweit sie nicht 
durch sonstige Einnahmen des Fonds gedeckt 
werden können. 

(2) Die Pflichten des Fonds gemäß § 6 er
löschen mit dem Zeitpunkt der übergabe der 
Grundstücke sowie der fertig ge stellten und ein
gerichteten Gebäude in das Eigentum des Bundes. 

(3) Nach Erlöschen seiner Verpflichtungen ist 
der Fonds berechtigt, durch freiwillige Leistungen 
die Hochschule zu fördern. 

§ 8. Für Streitigkeiten, die sich aus der An
wendung der Bestimmungen der §§ 6 und 7 
dieses Bundesgesetzes ergeben, sind die ordent
lichen Gerichte zuständig. 

§ 9. Der Fonds ist abgabenrechtlich wie eine 
Körperschaft öffentlichen Rechts zu behandeln. 
Unentgeltliche Zuwendungen an den Fonds 
unterliegen nicht der Erbschafts(Schenkungs)
steuer. 

Abschnitt IV 

Übergangsbestimmungen und Vollziehung 

§ 10. (1) Der organisatorische Aufbau der 
HochsdlUle hat nach Maßgabe der Erfordernisse 
des Lehr- und Forschungsbetriebes stufenweise 
während der auf das Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes folgenden zehn Jahre zu erfolgen. Die 

2 
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Aufbaustufe dauert wenigstens drei Jahre, die 
Ausbaustufe den Rest des angegebenen Zeit
raumes. 

(2) Die Aufbaustufe dient: 
a) der Erarbeitung eines' Planes und der 

Durchführung von Entwicklungsarbeiten 
für die Struktur der Hochschule und für 
die Organisation von Lehre und Studium; 

b) der bildungswissenschaftlichen Forschung 
gemäß § 1 Abs. 3 nach Maßgabe der im 
Verlaufe des Aufbaues gemäß § 6 Abs. 1 
zu schaffenden Einrichtungen; 

c) der Einrichtung von Doktorratsstudien auf 
dem Gebiete der Bildungswissenschaften. 
Zu diesen Studien sind Bewerber mit einem 
abgeschlossenen Hochschulstudium zuzu
lassen. Im übrigen sind die Bestimmungen 
der philosophischen Rigorosenordnung, 
StGBl. Nr. 165/1945, sinngemäß anzuwen
den. Weiters sind Hochschulkurse und 
Hochschullehrgänge gemäß § 18 des Allge
meinen Hochschul-Studiengesetzes auf dem 
Gebiete der Bildungswissenschaften abzu
halten. 

(3) Der Bundesminister für Unterricht hat 
durch Verordnung die Vollendung der Aufbau
stufe festzustellen. 

§ 11. (1) Die Leitung der Hochschule obliegt 
bis zum Inkrafttreten der im § 3 Abs. 1 erwähn
ten Bestimmungen einem Gründungsausschuß. 
Er hat als Vorsitzenden einen Gründungsrektor 
zu wählen. 

(2) Der Gründungsausschuß hat aus acht Mit
gliedern zu bestehen. Sie werden vom Bundes
minister für Unterricht nach Anhörung der Rek
torenkonferenz, der Vertreter des akademischen 
Mittelbaues und der österreichischen Hoch-

schülerschaft aus dem Kreise anerkannter Fach
leute auf den der Hochschule anvertrauten Ge
bieten der Wissenschaften bestellt. 

(3) Der Gründungsausschuß hat die Vorschläge 
zur Besetzung der Dienstposten für Hochschul
professoren auf Grund der Ausschreibung gemäß 
§ 3 Abs. 2 auszuarbeiten. Nach ihrer Ernennung 
treten die Hochschulprofessoren in den Grün
dungsausschuß als weitere Mitglieder ein. 

(4) Jeweils bei Ernennung eines Hochschul
professors haben die anderen an der Hochschule 
wissenschaftlich Tätigen einschließlich der Disser
tanten aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit 
der' abgegebenen gültigen Stimmen einen Ver
treter zu ,wählen, der auf zwei Jahre als Mitglied 
in den Gründungsausschuß eintritt. Bei Ausschei
den eines Mitgliedes ist ein neuer Vertreter zu 
wählen. 

(5) Auf die Tätigkeit des Gründungsausschusses 
sind die Bestimmungen des Hochschul-Organi
sationsgesetzes, insbesondere die §§ 51 (im Zu
sammenhang mit § 25) bis 54 sinngemäß anzu
wenderl. Der Leiter des Sekretariats, das auch die 
Aufgaben des Rektorats zu erfüllen hat, ist in 
Fragen der Hochschulorganisation und Hoch
schulplanung stimmberechtigtes Mitglied des 
Gründungsausschusses. 

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesge
setzes ist der Bundesminister für Unterricht, in 
den Angelegenheiten mit finanzieller Auswirkung 
für den Bund im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen, hinsichtlich der Bestim
mungen des § 5 Abs. 5, hinsichtlich der Genehmi
gung der Bestimmungen des Statuts des Klagen
furter Hochschulfonds über den Bauausschuß ge
mäß § 5 Abs. 6 sowie hinsichtlich der Bestimmun
gen des § 6 Abs. 4 und 5 im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Bauten und Technik 
betraut. 
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Erläuternde . Bemerkungen 

Die Geschichte der höheren Bildung in Kärn
ten kann weit zurück verfolgt werden. Schon 
1563 bestand in Klagenfurt ein "Collegium 
sapientiae et pietatis" mit einer Art Promotions
recht. Lateinische Stadtschulen standen in de~ 
alten Herzogstadt St. Veit, in Klagenfurt, in Vil
lach und in Friesach in hohem Ansehen. Dem 
alten Klagenfurter Collegium folgte 1604 das ~on 
den Jesuiten geleitete Gymnasium und ab 1773 
ein Lyzeum, das aus einer theologischen, medi
zinischen und philosophischen Fakultät bestand. 
Es wurde nach der Reform -der österreichischen 
Gymnasien im Jahre 1849 geschlossen. Aber be
reits 1848 hat der provisorische Kärntner Land
tag beschlossen, alles zu unternehmen, um auch 
in Kärnten eine Universität zu erhalten, wie dies 
in Graz, Innsbruck und Salzburg geschehen war. 

Die Bestrebungen zur Errichtung einer Hoch
schule in Kärnten wurden -seit damals immer 
wieder aufgenommen. Schließlich fanden sie in 
jüngster Zeit ihren sichtbaren Ausdruck durch die 
Konstituierung des Kärntner Universitätsbundes 
am 9. Mai 1964. Dieser Verein, dessen Mitglieder
zahl bald 1500 überstieg, warb innerhalb und 
außerhalb des Bundeslandes Kärnten, insbeson
dere aber auch im Bereiche der wissensch-aftlichen 
Hochschulen' nicht ohne Erfolg für das Projekt, 
das er zum Gegenstand seiner Tätigkeit gemacht 
hatte. Am 1. und 2. Juni 1965 gab der Larides
hauptmann von Kärnten und der Bürgermeister 
der Stadt Klagenfurt anläßlich von Besprechun
gen zwischen Vertretern des Kärntner Universi
tätsbundes und des Bundesministeriums' für Un
terricht die Erklärung ab, daß Land und Stadt 
das Projekt finanziell unterstützen würden. Am 
23. November 1965 beschloß die Kärntner Lan
desregierung den Beitritt zu einem zu ~ründenden 
Verein "Kärntner Hoch,schulfonds", der bis zur 
Errichtung eines Hochschulfonds durch Bundes
gesetz ähnlich, wie dies bei der Gründung der 
Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissen
schaften der Fall war, Mittel zur Errichtung der 
angestrebten Hochschule bereitstellen sollte. Am 
9. Dezember 1965 beschloß auch der Gemeinde
rat der Landeshauptstadt Klagenfurt den Beitritt. 
Der Verein zur Errichtung, Förderung und Finan
zierung der Kärntner Hochschule "Kärntner 

Hochschulförderung" trat schließlich am 21. Feber 
1966 durch Genehmigung seiner Statuten -recht
lich ins Leben. Die Konstituierung des Kura
toriums fand am 5. April 1966 statt. Seine Präsi
denten sind der Landeshauptmann von Kärnten 
und der Bürgermeister von Klagenfurt. 

Nach Fühlungnahme mit Vertretern der wis
sensch.1ftlichen Hochschulen und des Bundesmini
steriums für Unterricht traten die Proponenten 
zunächst für die Errichtung einer Wirtschafts
hochschule in Klagenfurt ein. Diesbezügliche 
Planungen' und Publikationen bildeten in den 
Jahren 1965 und 1966 unter anderem auch den 
Gegenstand von Beratungen der Rektorenkonfe
renz. Am 17. Juni 1966 wurde ein gemeinsamer 
Entschließungsantrag von Abgeordneten aller 
drei im Nationalrat vertretenen Parteieri betref
fend die Errichtung einer Wirtschaftshochschule 
in Klagenfurt ein-stimmig angenommen. 

Am 15. Juli 1966 verabschiedete der National
rat gleichzeitig mit dem Allgemeinen Hochschul
Studiengesetz (BGBI. Nr. 177/1966) auch das Bun
desgesetz über sozial- und wirtschaftswissenschaft
liche Studienrichtungen (BGBI. Nr. 179/1966). 
Auf Grund dieses Gesetzes wurden in der Folge 
sozial- und wirtschaftswissenschaftlich.e Studien 
an der Hochschule für Sozial- und Wirtsch,afts
wissenschaften in Linz und an den Rechts- und 
staatswissenschaftlichen Fakultäten der Universi-· 
täten in Wien, Graz und Innsbruck sowie an der' 
Hochschule für Welthandel eingerichtet. Ein Ver
gleich zwischen der Zahl der Studierenden und 
dem geschätzten Bedarf an Fachleuten auf dem 
Gebiete der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 
auf Grund des im Auftrage der OECD angefertig
ten Berichtes ("Erziehungsplanung und Wirt
schaftswachstum 1965 bis 1975") zeigte auf, daß 
ein Bedarf an weiteren Ausbildungsstätten für 
sozial- und wirtschaftswissensch,aftliche Fächer in 
österreich nicht gegeben ist. 

Ungeachtet der Bereitwilligkeit des Bundes
landes Kärnten und der Stadt Klagenfurt, zu den 
Kosten de'r Errichtung einer Hoch!schule in er
heblichem Ausmaße beizutragen, konnte unter 
diesen Umständen das Projekt der Errichtung 
einer Wirtschaftshochschule in Klagenfurt seitens 
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des Bundesministeriums für Unterricht nicht wei
ter verfolgt werden. Den Proponenten des Pro
jektes mußte mitgeteilt werden, daß die Bereit
schaft zur Erbringung finanzieller Leistungen 
seitens der Unterrichtsverwaltung zwar dankbar 
anerkannt wird, ·daß weiters auf Grund der bei
gebrachten Unterlagen die Eignung von Klagen
furt als Standort einer neuen Hochschule durch
aus gegeben erscheint, daß das Projekt aber so 
lange zurückgestellt werden müsse, bis ein Vor
schlag gemacht werden kann, der im Interesse 
des Ausbaues des österreichischen Hochschul
wesens die Erfüllung notwendiger, derzeit noch 
nicht oder nicht im ausreichendem Maße wahr
genommenen Aufgaben ermöglicht. 

Inzwischen hatte auch in österreich die Debatte 
über die Reform des Bildungswesens; insbesondere 
aber über die Fragen der Hoch,schiUlreform, stän
dig größeres Ausmaß angenommen und in stei
gendem Ausmaße das Interesse der öffentlichkeit 
wachgerufen. Neben der schon erwähnten, im 
Auftrage der OECD durchgeführten Unter
suchung trug besonders der vom Bundesmini
sterium für Unterricht im Jahre 1965 publizierte 
Bildungsbericht wesentlich zum Verständnis der 
das Bildungswesen betreffenden Fragen in der 
öffentlichkeit bei. Insbesondere aber wurde offen
kundig, daß auch in österreich die Reform und 
der Ausbau des Bildungswesens nur durch Einsatz 
erheblich höherer Mittel, insbesondere aber auch 
nur durch die Anwendung moderner wissen
schaftlicher Methoden im Gesamtbereiche des Bil
dungswesens gemeistert werden kann.Da9Bundes
ministerium für Unterricht beauftragte deshalb 
eine Arbeitsgruppe von Experten aus verschiede
nen Zweigen des Bildungswesens mit der Aus
arbeitung eines Projektes zur Errichtung einer 
Institution für Forschungs- und Lehraufgaben auf 
dem Gebiete des Bildun·gswesens. Die Notwendig
keit einer solchen Institution einerseits und die 
Bereitwilligkeit des Bundeslandes Kärnten und 
der Landeshauptstadt Klagenfurt, zur Errichtung 
einer Hoch.schule beträchtliche Mittel aufzubrin
gen, andererseits, legte es nahe als Standort für 
eine "Hochschule für Bildungswissenschaften" das 
hiefür auf Grund der seinerzeit durchgeführten 
Untersuchungen geeignet befundene Klagenfurt in 
Aussicht zu nehmen. 

Der Vorschlag rief auch Kritik hervor. Insbe
sondere wird seitens der wissenschaftlichen 
Hochschulen befürchtet, daß durch die Errichtung 
einer neuen Hochschule, wo immer ihr Standort 
sein mag, die schon derzeit unzureichenden Mittel 
für das österreichische Hochschulwesen weiters 
weiter beeinträchtigt werde. Die Berechtigung 
dieser Befürchtung kann nicht völlig in Abrede 
gestellt werden. Es sei auch an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, daß die im nächsten Jahrzehnt mit 
Sicherheit zu erwartende bedeutend höhere Zahl 
von Hochschulstudierenden die Schaffung zahl-

reicher neuer Studienplätze unbedingt notwendig 
ist. Dies wird sehr bedeutende Mittel erfordern. 
Die Bereitschaft des Bundeslandes Kärnten und 
der Landeshauptstadt Klagenfurt, zur Errichtung 
einer Hoch'schule beizutragen, läßt aber die Fest
stellung zu, daß die Errichtung neuer Studien
plätze in Klagenfurt das Hochschulbudget in 
einem sehr deutlich geringerem Maße belasten 
wird als durch die Errichtung neuer Studienplätze 
an bestehenden Einrichtungen. 

Zu diesen finanziellen überlegungen kommt 
jedoch als entscheidendes Argument der Umstand 
hiezu, daß die bildungswissensch,aftliche Forschung 
und Lehre an einer neuen Hochschule, an der sie 
im Mittelpunkt des Interesses steht, bessere Er
gebnisse erwarten läßt, als in der Form eines 
Annexes an einer der bestehenden Universitäten. 

Das Projekt der Errichtung einer Hochschule 
für Bildungswissenschaft in Klagenfurt hat nicht 
nur im Inland, sondern insbesonc;lers auch im 
Ausland außerordentliches Interesse erweckt. Das 
Bundesministerium für Unterricht hat für die 
Zeit vom 10. bis 12. Juni 1969 eine Konferenz 
zur Beratung des Projektes nach Pörtschach ein
berufen. An der Konferenz nahmen inländische 
und ausländische Fachleute, insbesondere auch 
Experten der OECD teil. Der Konferenz lag ein 
Arbeitspapier über das Projekt einer Hochschule 
für Bildungswissenschaften in Klagenfun vor, das 
im folgenden mit einigen, sich aus dendurchge
führten Beratungen ergebenden 1\nderungen 
wiedergegeben sind. 

"Einleitung 
Bildungsfragen rücken immer stärker in den 

Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Es wird 
allgemein erkannt, daß die Qualität des Erzie
hungs- und Ausbildungssystems eine der wich
tigsten Voraussetzungen für die kulturelle und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Volkes ist. 
Die Bildungsprobleme, die infolge des wirtschaft
lichen Aufstiegs in den industrialisierten Staaten 
auftreten, sind bisher noch von keinem Land hin
reichend bewältigt worden. Die Einsicht in den 
Zusammenhang zwisch,en der Qualität des Bil
dungswesens und der kulturellen und wirtschaft
lichen Entwicklung gab in zahlreichen Ländern 
den Anstoß zu verstärkter Forschungstätigkeit 
auf dem Bildungssektor. 

Obwohl die Ausgaben für das Bildungswesen 
mehr als ein Zehntel des Budgets unseres Landes 
ausmachen, gibt es zu den entS>cheidenden Fragen 
des Aufbaues und der Gestaltung des ö&terreichi
schen Bildungswesens kaum systematisch ge
wonnene Lösungen. Die Folgen dieses Mangels 
werden der öffentlichkeit bereits deutlich vor 
Augen geführt. Es fehlen die Voraussetzungen 
für die empirisch.e Untersuchung der schulischen 
und außerschulischen Bildungseinrichtungen. Da-
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her sind viele Entscheidungen ühne gesicherte 
Erkenntnis der tatsächlichen Situation und weit
gehelid ühne Berücksichtigung der Ergebnisse der 
internatiünalen Fürschung getrüffen wü'rden. 

Man hätte sich manche Umwege und Fehl
investitiünen in der österreichischen Schulpolitik 
der vergangenen 'Jahre erspart, wenn die nötigen 
wissenschaftlich gesicherten Infürmationen vür
haliden gewesen wären. 

Es ist dringend notwendig, wissenschaftliche 
Grundlagen für die zeitgemäß.e und zukunfts
ürientierte Gestaltung des österreichis'chen Bil
dungswesens zu gewinnen. Dafür muß eine Insti
tutiün für bildungswissenschaftliche Fürschung 
und eine an den neuesten Erkenntnissen ausge
richtete Ausbildungsstätte aufgebaut werden,. Um 
diesen Fürderungen Rechnung zu tragen, haben 
der österreichische Bundesminister für Unterrich,t 
Dr. Piffl-Per~evic, und die Arbeitsgemeinschaf~ 
für Hüchschulentwicklung im Sümmer 1968 eine 
Arbeitsgruppe beauftragt, ein Künzept für die 
Errichtung einer wissenschaftlichen Hüchschule 
auszuarbeiten. 

Diese Hüchschule süll in: Klagenfurt errichtet 
werden und die Bezeichnung "Hüchschule für 
Bildungswissenschaften" 1) erhalten.' 

1. GRUNDZüGE DER KONZEPTION DER 
HOCHSCHULE FüR BILDUNGSWISSEN

SCHAFTEN IN KLAGENFURT 

mehr müssen auf Grund eingehender Unter
suchungen Modelle für die Zukunft entwickelt 
und überprüft werden. Eine' an solchen Modell
vorstellungen ausgerichtete ständige Reform des 
Bildungswesens süll dazu führen, daß die Heran
wachsenden nicht nur auf solch.en Gebieten aus
gebildet weJ;den, die für die Lebensbewältigung 
ihrer Eltern wichtig waren, sondern daß sie in 
erster Linie für jene Aufgaben vorbereitet wer
den, die sie später selbst zu erfüllen haben. 

Bisher haben die empirischen Fürscher die 
Frage der Zielsetzung häufig vernachlässigt. Die 
durch die Tradition oder die Entscheidung ver
schiedener gesellschaftlicher Gruppen vürgegebe
,nen Ziele wurden meist unreflektiert übernüm
men. 

Zu einer Veränderung des Bildungswesens 
künnte diese Art der Fürschung nur einen relativ 
geringen B·eitrag leisten. Dies ist auch ein Grund 
dafür, daß die empirische Fürschung am Erzie
hungssektür vielen Angriffen vün seiten der 
philüsüphisch ürientierten Pädagügen ausgesetzt 
war. 2) 

Um zu verhindern, daß sich die Fürschungs
und Entwicklungsarbeiten an überkümmenen 
Ideülügien ausrichten, ist den Fürschern die Auf
gabe gestellt, sich nicht vün den vürgegebenen 
Zielvürstellungen leiten zu lassen, sündern an der 
Entwicklung neuer Zielvürstellungen mitzu
arbeiten und diese bei der Auswahl und Planung 
ihrer Prüjekte zu berücksichtigen. 

1. Forschung und Entwicklung (a.ngewandte For-
, smung) Diese konstruktive Tätigkeit kann in Verbin-

dung mit der empirischen Fürschung einen ent-
Die Hüchschule für Bildungswissenschaften in scheidenden Einfluß auf die Bildungspülitik aus

Klagenfurt ist darauf ausge~ichtet, durch Für- üben. 3) 
schungs- und Entwicklungsarbeiten das Bildungs-
wesen zu verbessern. Diese allgemeine Aufgaben- Während bisher die Entwicklung von Zielvür
stellung ist angesichts der Tatsache, daß die Lehr- stellungen für die Fürschung der Initiative bzw. 
pläne,die Unterrichtsfürmen und -methüden Intuitiün einzelner überlassen war, sollen in 
süwie die äußere Organisatiün des Bildungswesens Klagenfurt alle Mitglieder der Hochschule an der 
den heutigen Anfürderungen nicht' mehr ge- gemeinsamen Entwicklung vün Zielvorstellungen 
nügen, von größter Bedeutung. Da' sich die Ge- ,beteiligt sein. Um diese gemeihs·ame schöpferische 
.sellschaft ständig weiterentwickelt, dürfen die Tätigkeit auf die Dauer 'zu garantieren, wird ein 
,Bemühungen nicht nur darauf gerichtet sein, eigenes Gremium -' der F 0 r s' c h u l1J g sr at -
,gegenwärtig bestehende Mängel zu beheben. Viel- gebildet, dem Vertreter der Prüfessüren, Assisten-

ten und Studenten angehören . 
. 1) Die Bez~ichnung "Hochschule für Bildungs

w.lssenschaften soll zum Ausdruck bringen, daß das 
'BIldungswesen ein komplexer Gegenstandsbereich ist, 
der nur mit Hilfe verschiedener wissenschaftlicher 
Disziplinen erforscht werden kann. 

Die Ausdrücke "bildungswissenschaftlich" bzw. 
"Bildungswissenschaften" werden anderen Bezeich
nungen wie etwa '"Erziehungswissenschaft" oder 
"Pädagogik" aus folgenden Gründen vorgezogen: 
,Der Ausdruck ,;Bildllng" ist in der fachpädagogi

schen Diskussion umstritten. Es hat sich jedoch ein
gebürgert, von "Bildungsforschung", "Bildungs

,wesen", .. "Bildungsprozessen " und "Bildungsgesell
,schaft" zu sprechen. Bildung wird als Oberbegriff 
verstanden, der die Bedeutung von Erziehung und 
Ausbildung umfaßt. 

2) Vgl. unter anderem Wilhelm Flitner, Das Selbst
verständnis der Erziehungswissenschaft in der Gegen
wart, Heidelberg 1966; Marian Heitger, Die Erzie
hungswissenschaft in ihrem Verhältnis zur Psycho
logie und Soziologie. In: Zeitschrift für Pädagogik 
1966, 6. Beiheft, Seiten 85-98. 

3) Ein vorbildliches Beispiel für das fruchtbare Zu
sammenwirken von Forschungs- und Bildungspolitik 
bietet die neueste Schulentwicklung in Schweden. Bil
dungspolitische Entscheidungen werden dort bereits 
seit langem dvrch wissenschaftliche Untersuchungen 
vorbereitet. Ebenso werden durchgeführte Reformen 
auf ihre Wirksamkeit hin kontrolliert. Vgl. Torsten 
Husen und Gunnar Boalt, Bildungsforschung und 
Schulreform in Schweden, Stuttgil;rt 1968. 
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Dieses Gremium hat die Richtlinien für d~e I angehende Physiker (~leichgültig ob sie spä:er 
Arbeit der Hoch.schule festzulegen und über die Lehrer werden oder In Forschungslaboratonen 
Durchführung bzw. den zeitlichen Vorrang der arbeiten) in einem G:un?studium die .Fähigkeit 
einzelnen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Zur Vermittlung physikalIscher Kenntmsse erlan-
zu entscheiden. 4) gen. 

Die Zielvorstellungen sollen ständig überprüft Die Lehrformen, die in Klagenfurt neu zu ent-
und weiterentwickelt werden. Die laufende Ar- wickeln sind, bauen auf ,den genannten Ansätzen 
beit .an der Konzeption des künftigen Bildungs- auf. Die verschiedenen Wissensinhalte sollen in 
wesens führt zu einer "kon'Orollierten Utopie«, Lehrveranstaltungen, die nach: modernsten bil
die bereits im Entstehen wissenschaftlicher Kon- dungswissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltet 
trolle und Kritik unterliegt. 5) sind, vermittelt werden. Diese Neuorientierung 

Ausgehend von dem Ziel, das Bildungswesen zu 
beeinflussen, soll sich die Tätigkeit dei Hoch
schule in Klagenfurt vorwiegend auf Entwick
lungsarbeiten konzentrieren. Unter E nt wie k-
1 u n g sind alle Aktivitäten zu verstehen, deren 
Ergebnisse unmittelbar für die Praxis verwendbar 
sind. 

Zu Entwicklungsarbeiten zählen also zum Bei
spiel die Ausarbeitung und Erprobung neuer 
Lehrpläne, neuer Unterrichtsverfahren und Or
ganisationsformen. Auch die Grundlagen
forschung soll -sich weitgehend in den Dienst der 
Entwicklung stellen, indem sie die Voraussetzun
gen für die Durchführung von Entwicklungsarbei
ten schafft. 

2. Lehre 

In der Ausbildung zum Lehrer und zu anderen 
Berufen, in denen die Kommunikation eine wich
tige Rolle spielt, wird die Fähigkeit zu wirk
samer Mitteilung zu wenig entwickelt. Kaum 
jemand, der einen dieser Berufe anstrebt; hatte 
je die Möglichkeit, sich die Kriterien zu erarbei
ten, nach denen er unter vielen verschiedenen 
Möglichkeiten der Kommunikation jene aus
wählen kann, die die beste, das heißt, die ziel
führendste ist. 

Der Erwerb dieser Fähigkeit kann nicht der 
zufälligen Initiative einzelner überlassen werden, 
sondern bedarf einer systematisch-en Schulung. In 
diesem Zusammenhang sei auf ausländische Be-. 
strebungen bzw. Einrichtungen hingewiesen. In 
der Bundesrepublik Deutschland werden Lehr
kanz:eIn für Hochschuldidaktik errichtet. In Genf 
führt die OECD ein Projekt 6) durch, bei dem 

4) Konkrete Verfahrensweisen für solche Entschei
dungsprozesse sind im Institut für Bildungsforschung 
in der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin bereits er
arbeitet worden. Vgl. Ingo RiChter, Das Institut 
für Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesellschaft, 
Berlin. In: Neue Saminlung, 1968, Heft 6, Seiten 
589-601. 

5) pie hier dargelegte Ausrichtung der empirischen 
Forschung schließt sich weitgehenden Ausführungen 
von Eugen Lemberg an. Vgl. Eugen Lemberg, Zur 
Situation der empirischen pädagogischen Forschung. 
In: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung, Mitteilungen und Nachrichten, September 
1968, Nr. 51/52, Seiten 1-27. 

0) "Program on Seien ce and Pedagogy". 

der Lehre bestimmt das Lehrangebot in allen 
Studienrichtungen, die an der Hochschule ange
boten werden. 

Bildungswissenschaftliche Forschung und aka-· 
demische Lehre gehören an dieser Hochschule eng 
zusammen. Erkenntnisse über eine adäquate Form 
der Mitteilung werden in der Lehre unmittelbar 
angewendet und können dadurch einen entschei
denden Beitrag zur Reform de,s Hochschul
studiums (nicht nur der Lehrerbildung) leisten. 

In einer dreijährigen Vorstufe der Hochschule 
werden Modell-Studiengänge entworfen und in 
späteren Ausbauphasen stufenweis·e eingerichtet, 
laufend überprüft und weiterentwickelt. 

Die Organisation der Lehre wird von der heute 
an Hochschulen üblichen Form stark abweichen. 
Die Lehryeranstaltungen werden nicht mehr zu
sammenhanglos nebeneinander laufen und über 
ein oder mehrere Semester verteilt sein, sondern 
in Form geschlossener mehrwöchiger Blocks oder 
Kurse durchgeführt werden. 

Diese Blocks bilden in: der Gesamtheit geord
nete Studiengänge. Ein Studiengang ist eine Art 
Baukastensystem, dessen Bauelemente die einzel
nen Kurse sind. Die optimale Dauer der Kurse 
ist von vielen Faktoren abhängig und kann erst 
bei der Detailplanung festgelegt werden. Sie wird 
vermutlich zwei bis drei Wochen betragen. 

Das Kurs- und Blocksystem ist eine tief
greifende Neuerung, die noch vieler überlegun
gen bedarf und für die es kaum Vorbilder gibt. 
Es hat jedoch einige ganz entscheidende Vorzüge, 
die die Einrichtung dieses Systems rechtfertigen. 

a) Für die Mitglieder des Lehrkörpers kann 
die Lehrtätigkeit auf zwei bis drei Monate 
im Jahr konzentriert werden. Die übrige 
Zeit bleibt frei für die Teilnahme an For
schungs- und Entwicklungsarbeiten und für 
die Vorbereitung des Lehrprogramms. Auch 
für den Studenten wird ein Teil des Stu
diums intensiviert und konzentriert. Er ge
winnt damit ebenfalls mehr Zeit für die 
Beteiligung an anderen wissenschaftlichen 
und administrativen Aufgaben der HoCh-
schule. . 

b) Mit Hilfe des Kurssystems kann die Quali
tät der Lehre verbessert werden, und zwar 
aus folgenden Gründen: 
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Das Lehrangebot muß vor Beginn des 
Kurses bis ins Detail vorbereitet werden. 
Durchführung und ständige Verbesse'
rung erfolgen in Teamarbeit unter Ein
beziehung der Studenten. 
Das Lehrangebot wird überschaubar. 
Dies erleichtert den Einsatz von tech
nischen Hilfsmitteln. 
Das Angebot kat;ln im Rahmen eines 
Blocks oder Kurses sehr variieren. Der 
Student hat die Möglichkeit, sich auf 
vielfältige Weise mit den Inhalten aus
einanderzusetzen. Vortrag, Diskussion, 
experimentelles Arbeiten und indivi
duelle Lektüre können in den Kurs ein
gebaut werden. 

c) Es erleichtert den Einsatz von Gastdozen
ten 7) und das vorübergehende Studium an 
anderen Universitäten. 

d) Mit Hilfe des Kurssystems kann ein ein
heitliches Lehrangebot für ordentliche und 
außerordentliche Studien, (zum Beispiel im 
Rahmen der weiterführenden Bildung) be
reitgestellt werden. 8) 

Für die Planung und ständige Verbesserung des 
Kurssystems ist die verantwortliche Zusammen
arbeit aller Mitglieder der Hochschule, also auch 
der Studenten, erforderlich. 

3. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
des Bildungswesens . 

Um zu gewährleisten, 'daß Forschung, Entwick
lung und Lehre zur Verbesserung der bestehen
den Bildungseinrichtungen beitragen, sind fol
gende Regelungen geplant: 

Sämtliche Bildungseinrichtungen in Kärnten 
sollen Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit 
der Hochschule erhalten. 

Auf die Errichtung eigener Versuchsschulen 
wird verzichtet, weil an ihnen durchwegs be
sonders befähigten Lehrern optimale organi
satorische und methodische Möglichkeiten ge
boten werden. Die Ergebnisse solcher Ver
suche können daher nur in beschränktem 
Ausmaß auf die allgemeinen Sdtulen über
tragen werden. 

, 7) Für o::inen Zwei-' bis Dreiwochenkurs im Jahr 
können auch international bekannte Fachleute anderer 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Ver
treter der Wirtschaft, der Kunst und anderer Kultür
bereiche zur Mitarbeit gewonnen werden. 

8) Ein, dreiwöchiger Spezialkurs in Mathematik 
kann zum Beispiel zugleich ein Bauelement im Stu
diengang eines Mathematik-Studenten und ein Fort
bildungskurs für die Mathematiklehrer einer höheren 
Schule sein. Diese Möglichkeit bietet nicht nur finan
zielle Vorteile. Sie kann auch eine interessante gegen
seitige Bereicherung von berufstätigen Lehrern und 
Studierenden zur Folge haben. 

Neue Lehrpläne, neue Lehrverfahren und 
Organisationsmodelle können an Schulen er
probt werden, deren Lehrer und Schulerhalter 
für Reformen besonders aufgeschlossen sind. 
Auf diese Weise kann ein Netz sogenannter 
Stützpunktschulen entstehen, deren Zusam
menarbeit mit der Hochschule besonders eng 
ist. 

Die Forschung und Entwicklung ist auf die 
Mitarbeit der Lehrer aller Bildungsinstitu
tionen angewiesen. Die Erfahrungen der 
Lehrer liefern einerseits fruchtbare Ansätze 
für die Forschung, andererseits müssen die 
von den Wissenschaftlern vorgeschlagenen 
Lösungen von den Lehrern im praktischen 
Unterricht erprobt werden. 

Interessierte Lehrer sollen mit den Grundsätzen 
zukunftsorientierter Forschungs- und Entwick
lungsarbeit an der Hochschule für Bildungswissen
schaften vertraut gemacht werden. In Kursen und 
anderen Fortbildungsveranstaltungen 9) (zum Bei
spiel 'Vorträge) der Hochschule werden Lehrer 
darauf vorbereitet, die Ergebnisse der Entwick
lungsarbeiten in ihrem Unterricht anzuwenden. 
Im Anschluß an die Kiirse bilden besonders inter
essierte Lehrer Arbeitsgruppen, die in enger Zu
sammenarbeit mit der Hochschule Forschungs
und Entwicklungsarbeiten durchführen 10) [zum 
Beispiel action research 11)]. 

Die direkte Mitarbeit der Lehter in der For
schung soll dazu führen, daß sie ihren Beruf 
kritischer und bewußter als bisher ausüben und 
neue Erkenntnisse in der Praxis verwirklichen. 

,Um die Zusammenarbeit zwischen der Hoch~ 
schule und den Bildungsinstitutionen zu gewähr
leisten, soll, in den zentralen Einrichtungen der 
Hochschule für Bildungswissenschaften in Klagen
furt ein 0 r g a n isa t ion s s tab errichtet wer
den. Zu den Aufgaben dieses Stabes zählt die 
Vorbereitung und Betreuung von Forschungs
arbeiten, die außerhalb der Hochschule (vor allem 
an Schulen und Einrichtungen des beruflichen 
und außerberuflichen Bildungswesens) durchge
führt werden, sowie die Herstellung des Kontakts 
mit interessierten Lehrern, mit der Schulverwal
tung, mit Ausbildungskräften in Wirtschaft und 
Verwaltung. 

9) Die weiterführende Bildung soll a,ndieser Hoch
schule stark ausgebaut werden. Das entsprechende 
Lehrangebot wendet siCh nicht nur an Lehrer, sondern 
an alle, die sich mit Bildungsfragen beschäftigen. 
V gl. Seite 21 f. 

10) Dabei besteht für Lehrer grundsätzlich die Mög
lichkeit, zu "wissenschaftlichen Mitarbeitern" der 
Hochschule zu werden. ' 

11) Darunter sind Forschungsarbeiten zu verstehen, 
<iie" direkt an den Einri,chtungen des Bildungswesens 
durchgeführt werden und der Lösung spezieller prak
tischer Probleme dienen. 
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Außerdem sorgt der Organisationsstab dafür, 
daß die Entwicklungsarbeiten auf breiter Basis 
erprobt werden und zu wirksamen Reformen im 
Bildungswesen führen. 

11. WEITERE üBERLEGYNGEN ZUR GE
PLANTEN HOCHSCHULE FüR BILDUNGS

WISSENSCHAFTEN 

1. Wissenschaftliches Personal 

Die Qualität von Forschung, Entwicklung und 
Lehre an der Hochschule für Bildungswissenschaf
ten in Klagenfurt ist davon abhängig, daß es ge
lingt, gute Fachleute zu gewinnen. Mit Hilfe des 
konventionellen Berufungsverfahrens kann dem 
Bedarf an wissenschaftlichen Mitarbeitern weder 
qualitativ noch· quantitativ Rechnung getragen 
werden. Es ist daher notwendig, andere Verfahren 
zu wählen. 

Die Stellen für das wissenschaftliche Personal 
(für Lehrstuhlinhaber wie für andere wissen
schaftliche Mitarbeiter) werden ausgeschrieben. 
Dabei werden jeweils die Aufgaben, die zu er
füllen sind und die dafür erforderlichen Qualifi
kationen so gen au wie möglich definiert, damit 
die Auswahl nach weitgehend objektivierten 
Kriterien erfolgen kann. 

2. Der studentische Beitrag zur Selbstverwaltung 

Die beiden wichtigsten Ziele der Hochschule für 
Bildungswissenschaften in Klagenfurt sind einer
seits Forschungs- und Entwicklungsergebnisse und 
andererseits Qualifikation der Hochschulabsolven
ten. 

Diese Ziele können durch Forschung, Entwick
lung, Lehre und Studium erreicht werden. 

Das Studium führt allerdings nur dann zum 
angestrebten Leistungsziel des Studierenden, 
wenn dieser an der Hochschule selbst aktiv tätig 
ist. Ohne diesen Beitrag ist die Lehre wirkungs~ 
los. 

Der studentische Beitrag ist dann besonders 
hoch, wenn der Studierende den Lehrzielen zu
stimmt und wenn das Lehrangebot auf seine 
Interessen und Fähigkeiten abgestimmt ist. 

Aus diesen überlegungen folgt, daß die Mit
sprache der Studierenden bei der Klärung der 
Zielfragen und bei der Gestaltung des Lehrange
bots sachlich gerechtfertigt und notwendig ist. 

Art und Umfang der Mitbestimmung in sämt
lichen Fragen, die die Hochschule betreffen, sind 
von folgenden Bedingungen abhängig, die für 
alle Mitglieder der Hochschule gelten: 

1. Mitbestimmen kann nur jene Person, die 
von einer Entscheidung unmittelbar betroffen ist 
und einen Beitrag zur Verbesserung der Entschei
dung leisten kann. 

2. Das Entscheidungsorgan darf nicht zu groß 
werden, weil sonst seine Funktionsfähigkeit in 
Gefahr ist. Die individuelle Belastung der Mit
glieder der Hochschule darf gewisse Grenzen 
nicht übersteigen, da sonst die Erfüllung anderer 
Aufgaben gefährdet ist. 

Auf der Grundlage der genannten allgemeinen 
Prinzipien soll eine Organisation der Selbstver
waltung erarbeitet werden, deren Rechtfertigung 
sich aus den Zielen der Hochschule und den Auf
gaben ihrer Mitglieder ergibt. 

3. Zusammenarbeit mit bildungswissenschaftlichen 
Einrichtungen des In- und Auslandes 

Die Hochschule für Bildungswissenschaften in 
Klagenfurt kann ihren Aufgaben nur dann ge
recht werden, wenn sie in ihren wissenschaftlichen 
Bemühungen nicht isoliert ist. Sie muß mit öster
reichischen und ausländischen Institutionen zu
sammenarbeiten, die ähnliche Interessen verfol
gen. 

Die Pflege der inländischen Kontakte muß im 
Rahmen eines umfassenden Konzepts für die ge
samte bildungswissenschaftliche Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit in österreich erfolgen. Inner
halb dieses Konzepts erhält die Hochschule für 
Bildungswissenschaften bestimmte Aufgaben', die 
von ihr in enger Kooperation mit anderen Ein
richtungen (Pädagogische Universitätsinstitute, 
Pädagogische Institute des Bundes, Pädagogisch
Psychologische Dienste, Einrichtungen für Lehrer
und Erzieherbildung) wahrgenommen werden. 

Von großer Bedeutung für die Hochschule in 
Klagenfurt ist auch die Beziehung zu ausländi~ 
schen Forschungsinstituten und supranationalen 
Organisationen (OE CD, UNESCO, Europarat). 
Es wird eine Zusammenarbeit angestrebt, die 
nicht' nur der gegenseitigen Beratung, sondern 
auch der gemeinsamen Durchführung größerer 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben dienen 
soll. 

4. Zur Frage des Standortes der Hochschule für 
Bildungswissenschaften 

In der bisherigen Diskussion über die Errich~ 
tung einer bildungswissenschaftlichen Hochschule 
wurde der Standort in Klagenfurt 12) in Frage 
gestellt~ Kärnten wäre als Einzugsgebiet zu klein 
und Studenten aus anderen österreichischen Bun
desländern würden die Hochschule kaum besu
chen. Gegen diese Meinung ist einzuwenden: 

Die Hochschule für Bildungswissenschaften in 
Klagenfurt ist eine Spezialhochschule. Als 
solche kann sie nicht nur mit dem regionalen, 

12) Klagenfurt (zirka 70.000 Einwohner) ist die 
Hauptstadt des Bundeslandes Kärnten (zirka 
500.000 Einwohner). 
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sondern auch mit dem nationalen Einzugsge
biet rechnen. Wie die Erfahrungen mit solchen 
Spezialhochschulen in österreich und im Aus
land zeigen, rekrutieren sich die Besucher 
solcher Einrichtungen zu einem guten Teil 
nicht aus Bewohnern des angrenzenden Rau
mes. Gelingt es der Hochschule, sich einen 
entsprechenden Ruf zu sichern, so kann sie 
sich auch zu einem europäischen Forschungs
und Ausbildungszentrum entwickeln. 

Der Vergleich der Einwohnerzahl Kärntens 
mit jener anderer Bundesländer, in denen 
Universitäten bestehen (zum Beispiel Tirol 
und Salzburg) geht keineswegs zu ungunsten 
Kärntens aus. Wenn eine neue Hochschule 
errichtet werden soll, dann ist hinsichtlich des 
Standortes auch die Frage zu berücksichtigen, 
für welche Anzahl "möglicher Studenten die 
Entfernung zu einer akademischen Ausbil
dungsstätte verringert wird. Durch die Er
richtung der bildungswissenschaftlichen Hoch
schule in Klagenfurt wird die bisherige regio
nale Benachteiligung der studierenden Jugend 
Kärntens stark gemildert. 

Schließlich ist zu erwähnen, daß sich das Land 
Kärnten bzw. die Stadt Klagenfurt um die 
Errichtung dieser Hochschule auf ihrem Boden 
bewerben und bereit sind, einen beachtlichen 
Teil der Kosten zu übernehmen. Diese finan
ziellen Mittel würden sonst auf keinen Fall 
dem akademischen Bildungswesen zugutekom
men. 

III. KONZEPT DER HOCHSCHULE FüR 
BILDUNGSWISSENSCHAFTEN IN. KLAGEN

FURT 

1. Bereiche von Forschung und Entwicklung 

a) Z i eie des Bi I dun g s wes e n s 

Voraussetzung für eine Verbesserung von Er-
ziehung, Unterricht und Lehre ist 

die per man e n t e und umfassende Ziel
analyse, d. h. eine Untersuchung der Frage, 
was im Bereich des Bildungswesens konkret 
erreicht werden soll; 

die Weiterentwicklung, Differenzierung und 
Ptäzisierung der affektiven (Einstellungen, 
Interessen, Haltungen), kognitiven (Wissen, 
intellektuelle Fähigkeiten) und psychomoto
rischen (motorische Fertigkeiten) Ziele aller 
Bildungseinrichtungen. 

Davon ausgehend sind Lehr- und Studienpläne 
für die verschiedenen Einrichtungen des Bildungs
wesens und die Kriterien zur überprüfung der 
Qualität des Unterrichts und der Unterrichts
ergebnisse zu entwickeln. 

b) Die innere O~ganisation des 
B i I dun g s we 5 e n s 

Die Untersuchung "der Kommunikation 1m 
Bildungswesen ist eine zentrale Aufgabe der 
Hochschule, der sich Fachleute verschiedener Dis
ziplinen (Mathematiker, Physiker, Historiker, 
Psychologen, Soziologen usw.) zu widmen haben. 
In diesem Rahmen richten sich F9rschung und 
Entwicklung u.· a. auf folgende Mittel, die dazu 
beitragen sollen, die Ziele des Bildungswesens zu 
erreichen: 

Individualisierung des Unterrichts, 
Differenzierung des Unterrichts, 
Interaktionsstile im Unterricht, 
Lehr- und Arbeitsmittel (visuelle und auditive 

Unterrichtshilfen, Materialien für Experimente 
lJSW.) 

Programmierte Instruktion, 
Lehrmaschinen, Sprachlehranlagen und Com~ 

pu ter-Lehrsysteme, 
Bildungsfunk und Bildungsfernsehen. 

.~ 

c) Die ä u ß e r e 0 r g a ni s a t ion des 
B il dun g s wes e n s 

Damit das Bildungswesen einen bedeutsamen 
und zugleich ökonomischen Beitrag zur bestmög
liChen Bildung jedes Staatsbürgers leisten kann, 
muß sich die Forschungs- und Entwicklungstätig
keit der Hochschule einer Reihe von Fragen zu
wenden, von denen hier nur die wichtigsten her
ausgegriffen werden. 

Strukturelle Fragen (Formen der Differenzie
rung und Durchlässigkeit, Abschlüsse und Be
rechtigungen usw.), 
Personalfragen (Personalbedarf, soziale Posi
tion des Lehrers, Besoldungsfragen usw.), 
Verwaltungsfragen, 
Standortfragen, 
Fragen der architektonischen Gestaltung, der 
Einrichtung und Ausstattung von Bauten, die 
dem Bildungswesen dienen. 

Die Arbeit an di~sen Sachbereichen soll zur 
Entwicklung und experimentellen Erprobung 
neuer Modelle der Organisation des Bildungs
wesens (vor allem des Schulwesens) führen. 

d) W e i t e rf ü h ren d e B i I dun g 

Berufliche Leistungsfähigkeit und persönlicher 
wie gesellschaftlicher Erfolg sind an eine ständige 
Weiterbildung gebunden. Daher ist es notwendig, 
Zielsetzungen, Methoden und Organisations
formen dieses differenzierten Komplexes bil
dungswissenschaftlich zu untersuchen und weiter
zuentwickeln. 

Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit der 
Hochschule soll sich auf folgende Sachbereiche 
erstrecken: 
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Berufliche Aus- und Weiterbildung (Lehrer
.fortbildung, Management-Training, innerbe
triebliche Ausbildung usw.), 
Außerberufliche . Weiterbildung (allgemeine 
Erwachsenenbildung, politische und kulturelle 
Bildung usw.), 
Studien- und Berufsberatung. 

Die Erforschung der weiterführenden Bildung 
und die Entwicklung neuer Zielvorstellungen, 
Methoden und Organisationsformen soll nicht 
nur auf die innerösterreichischen Erfordernisse 
abgestimmt sein, sondern auch die Initiativen 
unseres Landes auf dem Gebiet der Entwicklungs
hilfe unterstützen. 

e) B i I dun g 5 W iss e n 5 c ha f tl ich e 
Grundlagen 

Die Grundlagenforschung der Hochschule 5011 

weitgehend an den jeweiligen Entwicklungsauf
gaben orientiert sein. Es können hiet daher nur 
Beispiele für Forschungsaufgaben genannt wer
den. 

Methodologie: 
Untersuchungen zur Methodologie der empiri

schen Forschung, zur Statistik und zu Anwen
dungsmöglichkeiten mathematischer und kyber
netischer Theorien und Methoden (zum Beispiel 
Automatentheorie und Algorithmenforschung), 
um Voraussetzungen für die Durchführung bil
dungswissenschaftlicher Forschungs- und Ent-. 
wicklungs arbeiten zu schaffen unter anderem; 

Psychologie: 
Untersuchung lern- und motivationspsycho
logischer Probleme des Unterrichts auf den 
verschiedenen Altersstufen; 

- Untersuch,ung gruppendynamischer ~rozesse 
im Bildungsgeschehen (zum Beispiel Lehrer
Schüler-Verhältnis); 

Soziologie: 
- Untersuchungen zur Lehrer- und Schülerrolle; 
- Untersuchungen zur Auslesefunktion des Bil-

dungswesens und anderes; 

ökonomie: 

• ein besseres Verständnis für die Situation 
des Bildungswesens der Gegenwart zu fin
den, 

• eine vielseitige Hypothesenbildung für 
empirische Forschungsprojekte zu ermög
lichen, 

• die Interpretation von Forschungsergebnis
sen zu erleichtern und anderes; 

Philosophie: 
Untersuchungen zur Begründung ethischer 
Zielsetzungen im Bereich des Bidungswesens, 
um Kriterien für die Lehrplanentwicklting zu 
gewinnen; 
Untersuchungen über die logischen Grund
lagen der Bildungswissenschaften (Wissen
schaftstheorie) und anderes. 

2. Aufgaben der Lehre 

a) Die bi I dun g s w iss e n s c h a f tl ich e 
Studienrichtung 

In dm verschiedenen Bereichen des Bildungs
wesens besteht derzeit ein großer Mangel an 
qualifizierten Fachkräften. An der Hochschule in 
Klagenfurtsoll daher ein besonders bildungswis
senschaftliches Studium ermöglicht werden, das 
mit dem Diplom und dem Doktorat abgeschlossen 
werden kann. Die bildungswissenschaftliche 
Spezialausbildung wird als ordentliches Fach
studium angeboten und kann mit jedem anderen 
Studienfach (zum Beispiel Mathematik) kombi
niert werden. Dieses Studium vermittelt unter 
anderem die fachlich·e Qualifikation für folg·ende 
Aufgaben: 

leitende Mitarbeit in Institutionen für allge
meine Erwachsenenbildung, 
Führung·sfunktionen im Ausbildungswesen 
von Wirtschaft und Verwaltung, 

- Tätigkeit in der Lehrerfortbildung und an 
Versuchs- und Modellschulen, 

- Unterricht im Fach Pädagogik an den Päd
agogischen Akademien, 

- Tätigkeit in pädagogischen Verlagen, Lehr
mittelfirmen und Bildungsreferaten verschie
dener Organisationen. 

Untersuchung der Zusammenhänge zwischen b) Aus g e w ä h 1 te S t u die n r ich tun gen 
Aufwendungen. für das Bildungswesen und (Lehramtsfächer) 
wirtschaftlichem Wachstum; 
Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit be- An der Hochschule in Klagenfurt sind Studien
stehender Einrichtungen des Bildungswesens richtungen vorgesehen (Mathematik, Sprachen, 
und anderes; Geschichte usw.), die in erster Linie der Ausbil-

dung von Lehrern an höheren Schulen dienen. 
Historische, systematische und vergleichende Außerdem können diese Studienrichtull-gen von 
Pädagogik: Studierenden gewählt werden, die nicht am Lehr

Untersuchungen zur geschichtlichen Entwick- amt, wohl aber an der spezifischen Form der 
lung . des Bildungswesens und der Bildungs- Hochschulausbildung in Klag·enturt interessiert 
wissenschaften und internationale ver~ sind und das Diplom erwerben wollen. Das 
gleichende Studien, um Diplom studium soll vier Jahre dauern. 
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Die Möglichkeit, zusätzlich zum Diplom ein 
Doktorat zu erwerben, ist vorgesehen. Es muß' 
aber noch überlegt werden, in welchen Fächern 
die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen 
werden können. 

Die verschiedenen Studiengänge sind so einzu
richten, daß Gleichwertigkeit mit Studienrichtun
gen anderer Hochschulen besteht und übergänge 
möglich, sind. 

c) W e i t e r f ü h ren deS t ud i e n 

An der Hochschule für Bildungswissenschaften 
in Klagenfurt ist ein breites Angebot von Ver
anstaltungen für verpflichtende - oder frei
willige - weiterführende Studien (zum Heispiel 
Post Graduate Studies) vorg,esehen. 

Dabei ist an folgenden Teilnehmerkreis ge
dacht: 

Lehrer, 
- Schulleiter, Schulaufsichtsbeamte und Schul

verwaltungsbeamte, 
. - Erwachsenenbildner im beruflichen und außer

beruflichen Bereich, 
Studren- und Berufsberater, 
Vertreter verschiedener akademisch·er und 
nicht akademischer Berufe, die an Kommuni
kationsproblemen ihres Faches interessiert 
sind. 

Mit der Einrichtung derartiger Weiterbildungs
möglichkeiten wird an der Hochschule für Bil
dungswissenschaften in Klagenfurt ein ständiger 
Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaftlern, 
ordentlichen Studierenden und den Teilnehmern 
an weiterführenden Studien angeregt. 

Mit Hilfe des Kurssystems läßt sich bei be
stimmten Themenkreisen ein- und dasselbe Lehr
angebot 'für Berufsvorbildung, berufliche und 
außerberuflicl1c Weiterbildung bereitstellen, wo
durch eine gegenseitige Befruchtung von Theorie 
und Praxis in neuartiger Weise möglich wird. 

Außerdem bietet es im G~gensatz zum heutigen 
System die Möglichkeit eines kur z f r ist i gen 
Besuchs .der Hochschule, was für Berufstätige ein 
großer Vorteil sein dürfte. 

Grundlage von Schwerpunktprogrammen. An 
konkreten Forschungs- und Lehraufgaben arbei
ten jeweils jene Mitglieder der Hochschule, die 
nach ihren Interessen und Voraussetzungen einen 
Beitrag dazu leisten können, gleichgültig, ob sie 
Forschungszentren, Fachbereichen oder zentralen 
Einrichtungen angehören. Die projektgebundene 
Zusammenarbeit an Forschungs- und Entwick
lungsvorhaben fördert die Vielseitigkeit und 
Flexibilität der wissenschaftlichen Aktivitäten. 

FORSCHUNGSZENTREN : 

Auf Grund bisheriger überlegungen sind fünf 
Forschungsz.entren geplant. Diese sind in Sach
gebiete untergegliedert, die Aufgaben für For
schungsgruppen darstellen. Sie werden exem
plarisch angeführt. 

Die Auswahl der zu bearbeitenden Gebiete er
folgt in Abstimmung mit den Arbeiten an anderen 
Forschungsinstitutionen und auf Grund der in 
Klagenfurt gegebenen personellen Vor:aussetzun
gen . 

1. Zen t rum für L ehr p 1 a n e n t wie k-
1 u ng: 

Lehrziele, 
Lehr- und Studienpläne, 
Beurteilungsverfahren. 

2. Zen t rum für U nt e r r ich t s f 0 r
schung: 

Lehrverfahren und Unterrichtsführung, 
Unterrichtsprogrammierung und Unterrichts
technologie. 

3. Zen t rum 
schaftliehe 
sc h u n g: 

für bi I dun g s w iss e n
O r g anis a t ion s f 0 r-

Strukturformen (Differenzierung und Durch
lässigkeit, Abschlüsse und Berechtigungen), 
Personal, . 
Recht und Verwaltung, 
Architektonische Gestaltung, Einrichtung und 
Ausstattung von Bauten, die dem Bildungs
wesen ,dienen. 

4. Zen t rum für die E rf 0 r sc h u n g 
3. Einrichtungen für Forschung und Lehre an der der we i te r f ü h ren den Bi 1 dun g: 

. Hochschule für Bildungswissenschaften in Klagen
furt 

Um die dargelegten Zielsetzungen realisieren zu 
können, werden für Forschung und Lehre drei 
Gruppen von Einrichtungen vorgeschlagen: 
1. Forschungszentren, 
2. Fachbereiche, 
3. Zentrale Einrichtungen. 

Die Durchführung der Forschungs-, Entwick
lungs- und Lehraufgaben erfordert eine Koope
rationder an den verschiedenen Einrichtungen 
der Hochschule tätigen Wissenschaftlern auf de.r 

Wegen der besonderen Bedeutung der weiter
führenden Bildung wird für diesen Bereich ein 
eigenes Forschungszentrum vorgesehen. In diesem 
Zentrum werden jene Aufgaben der .zentren 
1 bis 3 wahrgenommen, die sich speziell auf die 
Probleme der weiterführenden Bildung beziehen. 
Es ist geplant, Mitarbeiter der übrigen Einrich
tungen der Hochschule im Zusammenwirken mit 
erfahrenen Ausbildungskräften der Wirtschaft 
und Industril. für bestimmte Forscbungsprojekte 
auf dem Sektor der weiterführenden Bildung her
anzuziehen. 
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5. Zen t rum für bi I dun g s w iss e n- Bibliothek: 
s c h a f t1 ich e G run cl lag e n- . 

f 0 r s c h l.i n g: 

Dieses Zentrum wird vorläufig als Verfügungs
zentrum geplant. Es hat kein ständiges wissen~ 
schaftliches Personal, sondern steht mit seinen 
räumlichen und sachlichen' Einrichtungen allen 
Mitarbeitern der Hochschrule zur Verfügung, die 
an Grundlagenproblemen arbeiten. Es soll da
durch verhindert werden, daß dieses' Zentrum den 
Entwicklungsaufgaben der Hochschule nicht ge
recht wird. 

Zu den Grundlagenproblemen, die in diesem 
Zentrum untersucht werden, gehör.en: 
- Methodologische Probleme, 

Probleme der erfahrungswissenschaftlichen 
Theoriebildung, 
Psychologische Probleme (Lern- und Motiva
tionspsychologie, Test- und Sozialpsychologie 
usw.), 
Soziologische Probleme, 
Bildungsökonomische Probleme, 
Probleme der historischen systematischen und 
vergleichenden Pädagogik, 

- Philosophische Probleme. 

FACHBEREICHE: 

Es sind drei Fachbereiche geplant: 
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft, 
Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaf-

ten, 
Fachbereich Geschichte und Geographie. 

Die Fachbereiche soUen stufenweise eingerichtet 
werden. Ihre. Organisation kann erst im Verlauf 
der Detailplanung und in der dreijährigen Vor
stufe 13) näher festgelegt werden. 

ZENTRALE EINRICHTUNGEN: 

Zur Unterstützung der Forschungszentren und 
Fachbereiche sind folgende zentrale Einrichtungen 
zu schaffen: 

Planungs- und Organisationszentrale: 
Entwickl ung von Vorschlägen 
a) zur organisatorischen Entwicklung der 

Hochschule, 
b) zu den Schwerpunktprogrammen der 

Hochschule, . 

c) zur Umsetzung der Forschungsergebnisse 
in die Praxis. 

Organisation der Zusammenarbeit mit 
a) anderen Lehr- und Forschungsstätten, 
b) Schulen, 
. c) außerschulischen Einrichtungen, besonders 

der Erwachsenenbildung. 
-----

13) Vgl. Seite 9. 

(Einschließlich internationale Lehrbuchsamm
lung, Lehrmittelsammlung und Archiv.) 

Dokumentationszentrale (mit Datenbank): 
(Einschließlich einer wiss·enschaftlichen Ab

teilung für Literaturauswertung und ver
gleichende Untersuchungen.) 

Reche·nzenlJrum: 

Datenbank, Einsatz für Forschungszwecke, für 
den computerunterstützten Unterricht, für Biblio
thek und Verwaltung. 

Technische Zentrale: 

(Tonstudio, Foto- und Filmlabor, Kodierungs
werkstatt, Kopieranlagen, TV-Studio für Bil
dungsfernsehen in Kooperation mit dem ORF, 
Lehrmaschinen und Sprachlaboratorien.) 

Zentrale für Studien- und Berufsberatung: 

Zentrale für Sport- und Leibeserziehung: 

mit folgender AufgabensteIlung: 
- Berufsvorbildung und Weiterbildung von 

Lehrern für .. das . Fach "Leibeserziehung" an 
höheren Schulen, 
Ausbildung und Fortbildung von Sportlehrern 
und Sportfachleuten, 

- sportliche Betreuung der Mitglieder der Hoch
schule, 
Vorbereitung einer besonderen sportwissen
schaftlichen Studienrichtung durch Forschung 
und Entwicklung." 

Die . Beratungen der Pörtschacher Konferenz 
unterstrichen das besondere Interesse, insbeson
dere seitens ausländischer Experten, am Projekt 
einer Hochschule für Bildungswissenschaften. Das 
Ergebnis der Beratungen wurde in dem folgen
den Resumee zusammengefaßt: 

"Resumee 

1. Es ist notwendig, das Bildungswesen in 
Osterreich zu erneuern. Die Neugestaltung soll, 
ausgehend 'von der Idee der permanenten Bildung, 
nach zukunftsorientierten Modellen erfolgen. Die 
Gründung einer bildungswissensch.aftlichen Hoch
schule, die im Hinblick auf Forschung, Lehre und 
Organisation neue Wege beschreitet, soll diesem 
Ziel dienen. 

2. Zu den wichtigsten Aufgabenbereichen .dieser 
Hochschule gehören: 
- die Weiterentwicklung des Bildungswesens der 

Region. Lehre und Forschung sollen auf die 
konkreten Probleme des Bildungswesens be
zogen sein und zu einer ständigen Weiter
bildung der Lehrer aller Bildungsinstitutioneh 
der Region führen. 
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die Ausbildung von LehrendeIlJ, die an 'Päd
agogischen Akademien, an höheren Schulen 
sowie in 'der Erwachsenenbildung tätig sind. 

Diese Hochschule sollte. dazu beitragen, neue 
Haltungen bei Lehrenden und Lernenden ent
stehen zu lassen. Das wichtigste Ziel ist, die Ini
tiativeund Entscheidungsfähigkeit von Lehren
den und Lernenden 'zu fördern. 

3 .. Die Auswahl der Fachgebiete, die in dieser 
Hochschule verbreten sind, soll ,dieser Zielsetzung 
entsprechen. Bei allen Aktivitäten der Hochschule 
für Bildungswissenschaften . sollen Forschung, 
Lehre und praktische Tätigkeit iru einem engen 
Zusammenhang steheru. Es soll eine neue Bezie
hung entstehen zwischeru Studium und Aktion, 
zwischen Forschung und Anwendung. 

Alle die im Bereich des Bildungswesens tätig 
sind, einschließlich der Angehörigen der Hoch
schule, sollen in den Prozeß einereducation per
manente .eirubezogen werden. 

4. Forschung, Entwicklung und Lehre sollen an 
der Hochschule für Bildungswissenschaften in 
interdisziplinärer Teamarbeit erfolgen. 

Im Hinblick auf die AufgabensteIlung dieser 
Hochschule kommt der Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen auf nationaler und inter
nationaler Ebene große Bedeutung zu. 

5. Die Organisation von Forschung, Lehre und 
Selbstverwaltung sollte flexibel und in enger Zu
sammenarbeit von Lehrenden und Lernenden ge
staltet sein. 

6. Das ständige wissenschaftliche Personal der 
Hochschule wird zunächst relativ klein sein. Es 
sollte durch Fachleute ergänzt werden, die aus 
Universitäten, Schulen und anderen relevanten 
Institutionen kommen und an der Hochschule 
vorübergehend tätig sind. 

In gleicher Weise sollten die Mitglieder der 
Hochschule ermutigt werden, für ihre Studien 
und Forschungen zeitweise auch andere Universi-
täten zu besuchen. . 

7. Die Hochschule selbst ist als Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt aufzufassen. Sie soll ihre 
eigenen Ziele, ihre Aktivitäten und ihre Organi
sation zum Gegenstand bildungswissenschaftlicher 
Forschung machen. Es soll im Anschluß an die 
Konferenz rasch eine Arbeitsgruppe gebildet 
werden, die die Zusammenarbeit mit den im Bil
dungswesen der Region Tätigen beginnt. 

Aus dem konkreten Beitrag zur Weiterbildung 
und aus der gemeinsamen Durchführung von 
Entwicklungsvorhaben sollen die Erfahrungen für 
den Aufbau der Hochschule gewonnen werden. 

8. Im Hinblick auf die Aufgabenstellung der 
Hochschule für Bildungswissenschaften hält die 
Konferenz die Stadt Klagenfurt aus folgenden 
Gründen für einen geeigneten Standort: 

a) weil die Kärntner Region bisher eines hoch
schulmäßigen Schwerpunktes entbehrt, 

b) weil ein neuer Hochschulort für die Ent
wicklung dieser neuartigen Hochschulform 
eine größere Freiheit garantiert als die be
stehenden Hochschulorte, 

c) weil die Stadt Klagenfurt und das Land 
Kärnten bereit sind, diese Initiative nicht 
nur materiell zu unterstützen, sondern die 
Voraussetzungen zu schaffen, daß die Hoch
schule mit allen Institiltionen des Bildungs
wesens der Region zusammenarbeiten 
kann." 

Die Ergebnisse der Begutachtung des oben 
wiedergegebenen Projektes durch Experten des 
In- und Auslandes, weiters das Ergebnis der er
wähnten Konferenz in Pö:rtschach lassen sich da
hin zusammenfassen, daß eine Hochschule für 
Bildungswissenschaften für die Weiterentwicklung 
und Modernisierung des österreichischen Bil
dungswesens von ganz besonderer Bedeutung ist, 
daß die Reform, die Modernisierung und der 
Ausbau der Bildungseinrichtungen unseres Landes 
nur auf Grund von Resultaten eingehender 
wissenschaftlicher Forschungen möglich ist und 
daß die Heranbildung von Fachleuten auf dem 
Gebiete des Bildungswesens einschließlich von 
Lehrern sowie die ständige Weiterbildung der im 
Bildungswesen tätigen Personen durch Kurse und 
Lehrgänge eine unumgänglich notwendige Auf
gabe ist. Die Beratungen ergaben ferner, daß die 
österreichischen Bestrebungen' im Auslande auf 
größtes Interesse stoßen, sowie daß unter Ver
wertung der österreichischen Vorarbeiten auch 
im Ausland ähnliche Erwägungen angestrebt 
werden. Zum Beispiel werden auch in der 
Deutschen Bundesrepublik und in der Schweiz 
ähnliche Einrichtungen geplant. Schließlich ist 
festzuhalten, daß Klagenfurt als Standort einer 
Hochschule für Bildungswissenschaften durchaus 
geeignet erscheint, daß der finanzielle Beitrag der 
lokalen Stellen die Errichtung der Hochschule 
wesentlich erleichtert und daß die Auswirkungen 
der Gründung auf das regionale Bildungswesen 
interessante und wertvolle Einblicke eröffnen 
werden, an denen insbesondere auch die OE CD 
sehr interessiert ist. 

Der vorliegende Gesetzentwurf soll die Rechts
grundlage für die Errichtung der Hochschule für 
Bildungswissenschaften bilden. Ein solcher Ent
wurf ist nicht nur als Richtlinie für die einzu
leitenden Arbeiten notwendig, sondern stellt 
auch die Voraussetzung für den von der Stadt 
Klagenfurt und dem Bundesland Kärnten in Aus
sicht 'gestellten finanziellen Beitrag dar. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird bemerkt: 
Zu § 1: 

Zunächst ordnet Abs. 1 die Gründung der 
Hochschule für Bildungswissenschaften an. Abs. 2 
weist darauf hin, daß die im § 1 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes niedergelegten Grund-
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. sätze und Ziele der wissenschaftlichen Forschung 
und Lehre auch auf diese Hochschule Anwendung 
zu finden haben. Es erscheint angebracht, an die 
zitierten Bestimmungen zu erinnern. 

Demnach sind die leitenden Grundsätze für die 
Gestaltung der Studien an den wissenschaftlichen 
HodlSchulen: 

a) die Freiheit der Wissenschaft und ihrer 
Lehre; 

b) die Verbindung von Forschung und Lehre; 
c) die Offenheit für die Vielfalt wissenschaft

licher Lehrmeinungen und wissenschaft
licher Methoden; 

d) die Lernfreiheit; 
e) das Zusammenwirken von Lehrenden und 

Lernenden; 
f) die Autonomie der Hochschulen. 

Als Ziele der Studien an den Hochschulen 
nennt das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz: 

a) die Entwicklung der Wissenschaft und die 
Heranbildung des wissenschaftlichen Nach
wuchses: die Studien dienen über eine 
wissenschaftliche Berufsvorbildung hinaus 
dem Erwerb der Fähigkeit; durch selbstän
dige Forschung zur Bereicherung der 
Wissenschaft beizutragen; 

b) die wissenschaftliche Berufsvorbildung: 
die Studien haben die Grundlagen des Be
rufes in der Weise zu vermitteln, daß die 
Studierenden zu den Ergebnissen der 
Wissenschaft und den Aufgaben ihrer For
schung, ihren Quellen und Zusammenhän
gen geführt, in den Methoden der Ge
winnung wissenschaftlicher Erkenntnis lmd 
deren Anwendung und auf die Notwendig
keit wissenschaftlicher Weiterbildung hin
gewiesen werden. Die Studierenden sollen 
befähigt werden, in kritischem Denken und 
selbständigem Handeln ihre künftigen Auf
gaben in stetem Zusammenhang mit den 
Fortschritten der Wissenschaft zu erfüllen; 

c) die Bildung durch Wissenschaft: 
die Studierenden sollen jene Haltung er
werben, die in saChlicher Einstellung, klarer 
Urteilsfähigkeit, intellektueller Redlich1(.eit 
und Toleranz sowie erhöhter Verantwort
lichkeit gegenüber der demokratischen Re
publik österreich und der menschli.::hen 
Gesellschaft zum. Ausdruck kommt. Sie 
sollen ferner die Bedeutung ihres Faches im 
Ganzen der Wissenschaft und die Bedeutung 

. der Wissenschaft im Ganzen der Kultur 
begreifen lernen; 

d) die Weiterbildung der Absolventen der 
Hochschulen entsprechend den Fortschrit
ten der Wissenschaft. 

Der Abs. 3 versucht so dann die Sachbereiche 
aufzuzählen, die den Schwerpunkt der For
schungs- und Entwicklungstätigkeit der ne~en 
Hochschule darstellen. Der Entwurf erfolgt hie
bei im wesentlichen dem Teil III des Memonm
dums, das der erwähnten Konferenz in Pört
schach vorgelegt wurde. Der Versuch einer 
näheren Umschreibung der Forschungsbereiche 
der neuenHochschule erschien deshalb not
wendig, weil eine Hochschule für Bildungswissen
schaften eine Einrichtung ist, deren Wirkungs
bereich für den Nichtfachmann nicht ohne 
weiteres zu durchschauen ist. Bei der Gründung 
einer neuen Hochschule einer der traditionellen 
Typen kann schon aus der Bezeichnung der 
Hochschule der Wirkungsbereich mit einiger 
Sicherheit entnommen werden. So geht zum Bei
spiel aus der Bezeichnung der der Innsbrucker 
Universität angegliederten Fakultät für ,,13au
ingenieurwesen und Architektur" (Bundesgesetz, 
mit dem das Hochschul-Organisationsgesetz 
neuerlich abgeändert wird; BGBL Nr. 180/19t6, 
Art. I Z. 1) deutlich hervor, daß an dieser Fakul
tät das Studium des Bauingenieurwesens und der 
Architektur einzurichten ist und daß die For
schungsaufgaben der Fakultät dieser Zielsetzung 
zu entsprechen haben. Für den Bereich der bil
dungswissenschaftlichen Forschung mußte zwecks 
Umschreibung des Wirkungsbereiches der Hoch
schule für Bildungswissenschaften in Klagenfurt 
eine besondere Bestimmung vorgesehen werden. 

Schließlich war im Abs. 4 anzuordnen, welche 
Lehraufgaben auf den 'in den Abs. 2 und 3 um
schriebenen Gebieten der Wissenschaften die 
Hochschule für Bildungswissenschaft zu er
füllen hat. Neben der Durchführung von 
Diplomstudien und Doktorats~tudien ist die 
Durchführung von verkürzten Studien zu be
stimmten Zwecken, die Durchführung von Stu
dien, welche das Wissen absolvierter Akademiker 
erweitern sollen und schließlich insbesondere die 
Durchführung von Hochschulkursen und Hoch
schullehrgängen für die verschiedenen im Rah
men des Bildungswesens tätigen Personen beab
sichtigt. 

Zu § 2: 

Eine komplexe Organisation, die, um ihren 
Zielen gerecht zu werden, Leistungen hohen 
Niveaus erbringen und sich ständig weiter ent
wickeln muß, bedarf eines unabhängigen, bestens 
informierten und qualifizierten Beratergremiums, 
damit Mängel rasch erkannt und Maßnahmen zu 
ihrer Beseitigung durchgeführt werden können . 
Die Hochschule soll daher einen Beirat erhalten, 
der sich aus fünf hochqualifizierten Wissenschaf
tern anderer Hochschulen und Forschungseinrich
tungen zusammensetzt, die ihre Kenntnisse in 
bildungswissenschaftlicher Forschung und Ent-
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wicklung und in hochschulorganisatorischen Fra
gen in der Form von Empfehlungen der Hoch
schule für Bildungswissenschaften und dem Bun
desministerium für Unterricht zur Verfügung 
stellen. -

Zu § 3: 

Im gegenwärtigen Zeitpunkt dürfte es nicht 
zweckmäßig sein, die Organisation und die 
Struktur der neuen Hochschule gesetzlich fest
zulegen. Die Diskussion über eine Reform in der 
Hochschulstruktur 1st derzeit noch in volleIn 
Gange. Die Arbeiten der vom Bundesminister für 
Unterricht auf Grund einer Entschließung des 
Bundesrates eingesetzten Kommission aus Ver
tretern der Studenten, der Assistenten, Lektoren 
und Professoren sowie aus Vertretern der dem 
Nationalrat angehörigen politischen Parteien 
haben zwar bereits zu einer Reihe von wichtigen 
Beschlüssen geführt, sind jedoch noch nicht so 
weit fortgeschritten, daß die gesetzliche Fixierung 
einer neuen Hochschulstruktur empfohlen wer
den könnte. Die endgültige Organisation der 
Hochschule für Bildungswissenschaften in Klagen
furt wird zur gegebenen Zeit durch ein beson
deres Bundesgesetz erfolgen. 

übergangsweise bieten die Bestimmungen des 
Hochschul-Organisationsgesetzes genügend _ An
haltspunkte für die Organisation der neuen 
Hochschule. Es sei darauf hingewiesen, daß die 
sinngemäße Anwendung der Bestimmungen des 
Hochschul-Organisationsgesetzes auch das Recht 
der Habilitation mit umfassen. 

Zu den gesiCherten Ergebnissen der bisherigen 
Beratungen der parlamentarischen Hoch~chul
reform-Kommission gehört der Vorschlag, wich
tige Dienstposten im Bereiche der Hochschulen, 
insbesondere aber die Posten für Professoren und 
Assistenten öffentlich auszuschreiben. Dieser V Qt

schlag war" daher in § 3 Abs. 2 für die neue I-bch
schule zu übernehmen. 

Im Abs. 3 war klarzustellen, d~ß die Bescim
mungen des Allgemeinen Hochschul-Studien·· 
gesetzes sogleich auf die neue Hochschule An
wendung finden können. Dies bildet die Voraus
setzung für die Durchführung von ordentlichen 
Studien auf Grund von Verfügungen gemäß § 15 
Abs. 2 des genannten Gesetzes. - . 

Es erschien jedoch notwendig, das im Teil I 
Z. 2 des der Pörtschacher Konferenz vorgelegte 
Memorandum geschilderte "Blocksystem" an 
dieser Stelle gesetzlich zu verankern. Es sei be
merkt, daß die gesetzliche Verankerung dieser 
Möglichkeit zur Gestaltung von Lehre und 
Studium für alle wissenschaftlichen Hochserden 
anläßlich einer Novelle zum Allgemeinen Hom
schul-Studiengesetz beabsichtigt ist .. 

Abs. 4 übernimmt schließlich die im Bundes
gesetz über technische Studienrichtungen, BGBl. 
Nr. 290/1969 (und im Bundesgesetz über monta
nistische Studienrichtungen, BG:Bl. Nr. 291/1969 
sowie im Bundesgesetz über Studienrichtullgen 
der Bodenkultur; BGBL Nr. 292/1969) vorge
sehenen, paritätisch aus Vertretern der Studen
ten, Assistenten und Professoren zusammenge
setzten Studienkommissionen für die neue Hoch
schule. 

Zu §§ 4 und 5: 

Ahnlich wie bei der Gründung der Hochschule 
für Sozial- und Wirtschaftswissen~chaften in Linz 
(Bundesgesetz, mit dein das Hochschul-Organi
sationsgesetz abgeändert wird, BGBL Nr. 188/ 
1962) ein Linzer Hochschulfonds gesetzlich errich
tet wurde (Bundesgesetz über die Errichtung des 
Linzer Hochschulfonds, BGBL Nr. 189/1962) und 
ähnlich wie anläßlich der Errichtung einer Fakul
tät für Bauingenieurwesen und Architektur an 
der Universität Innsbruck (Bundesgesetz, mit 
dem das Hochschul-Organisationsgesetz neuerlich 
abgeändert wird, BGBL Nr. 180/1966) ein Fonds 
zur Förderung der Errichtung einer Fakultät für 
Bauingenieurwesen und Architektur an der Uni
versität Innsbruck durch Bundesgesetz errichtet 
wurde (BGBL Nr. 181/1966), soll durch die Be
stimmungen der §§ 4 und 5 ein Klagenfurter 
Hochschulfonds errichtet werden. Die Bestim
mungen sind den Vorsch,riften über die erwähn
ten beiden anderen Fonds im wesentlichen nach
gebildet. Neu sind lediglich die Bestimmungen des 
§ 5 Abs. 5 über den Bauausschuß. Diese Bestim
mung!'ln sind notwendig, um die Zusammenarbeit 
aller beteiligten Stellen bei der' Errichtung der 
Bauten für die neue Hochschule zu ermöglichen. 
Der Lehr- und Forschungsbetrieb der Hochschule, 
ihr organisatorischer Aufbau und die Errichtung 
der Baulichkeiten sollen hiedurch schon während 
der Aufbauphase entsprechend koordiniert wer
den. 

Zu § 6: 

Auch diese Bestimmungen sind den Bestimmun
gen über die beiden erwähnten anderen Fonds 
nachgebildet. Besonders hervorzuheben ist, daß 
der Fonds, ,das Bundesland Kärnten und die Lan
deshauptstadt Klagenfurt gemeinsam verpflichtet 
werden, die für die Hochschule bestimmten 
Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen 
spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten des vor
hegenden Bundesgesetzes in das Eigentum des 
Bundes zu übertragen (Abs. 3). Gemäß § 5 soll 
das Nähere zur Durchführung der Bestimmungen 
durch einen Vertrag zwischen dem Bund einer
seits und dem Fonds, dem Bundesland Kärnten 
und der Landeshauptstadt Klagenfu~t anderer
seits abzuschließenden Vertrag geregelt werden. 
Dieser Vertrag wird insbesondere die Höhe der 
finanziellen Verpflichtungen von Stadt und Land 
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zu' enthalten haben. Das Einvernehmen: über den 
Inhalt dieses Vertrages ist zwischen den Ver
tretern ,des Bundes, sowie den Vertretern von 
Stadt und Land bereits hergestellt. 

Zu §§ 7 bis 9: 

Die B-estimmungen entsprechen den Vorschrif
ten über die. beiden erwähnten anderen Fonds. 

Hochschullehrgänge auf dem Gebiete der Bil
dungswissenschaften anzubieten. Es sei in diesem 
Zusammenhang nochmals auf die Bestimmungen 
des § 1 Abs. 5 verwiesen. Diese Tätigkeit der 
Hochscnule entspricht einem dringenden Bedürf
nis der Lehrenden an Bildungseinrichtungen aller 
Art. Derzeit bestehen keine Einrichtungen, 
welche diese Aufgaben in ausreichendem Maße 
erfüllen könnten. 

Zu § 10: 

Die übergangsbestimmungen unterscheiden Zu § 11: 
zwischen einer Aufbaustufe in der Dauer von Während der Aufbauetappe soll die Leitung der 
wenigstens drei Jahren und einer Ausbaustufe. Hochschule durch einenl Gründungsausschuß be
Heide Etappen zusammen sollen innerhalb eines sorgt werden. Seine acht Mitglieder wi,rd der Bun
Zeitraumes von zehn Jahren durchgeführt wer- desminister für Unterricht nach Anhörung des 
den. Dies ist der Zeitraum, der gemäß § 6 Abs. 3 Hochs·chulforids zu bestellen haben. Dem Grün
dern Fonds, dem Bundesland Kärnten und der dungsausschuß obliegen alle Aufgaben der leiten
Landeshauptstadt Klagenfurt zur VoUendung der den akademischen Behörde. Hiezu kommen die 
Hochschulgebäude zur Verfügung steht. Es sei zahlreichen zusätzlichen Aufgaben, die sich aus 
darauf hingewiesen, ,daß nicht nur die Bestim- dem Aufbau der Hochschule ergeben: werden. Der 
mungen des § 5 Abs. 5, sondern auch die Bestim- Auswahl der Mitglieder des Gründungsausschusses 
mungen des § 6 Abs. 1 der Koordinierung aller kommt somit ganz besondere Bedeutung zu. Ins
Tätigkeiten zur Errichtung der Hochschule für besondepe hat der Gründungsausschuß auch die 
Bildungswissenschaften während der beiden Etap- Vorschläge für die Besetzung ,der Dienstposten 
pen dienen sollen. für Hochschulprofessoren zu erstatten. Im Hin-

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung blick auf den außerordentlich großen Mangel an 
der Hochschule wird die Aufbaustufe sein. Wäh- Fachleuten auf dem Gebiete der Bildungswissen
rend .dieser "Entwicklungsphase" haben die wis- schaften wird dies eine besonders schwierige und 
senschaftlichen Mitarbeiter der Hochschule die verantwortungsvolle Tätigkeit sein. Die öfIent
besondere Aufgabe, die Ziele dieser Hochschule, liche Ausschreibung der Die~stposten (§ 3 Abs. 2) 
ihre Aktivitäten und Organisation zum Gegen- kann ,diese Aufgabe erleichtern. Neu ernannte 
stand bildungswissenschaftlicher Forschung zu Prof.essoren und in gleicher Zahl Vertreter des 
machen und die Entwicklungsarbeiten für den Be- übrigen wissenschaftlichen Personals sowie der 
trieb der Hochschule durchzuführen. Dissertanten treten in den. Gründungsausschuß 

Dem Grundsatze der Verbindung von For- ein. In ihm werden also, der Bestimmung des § 1 
schung und Lehre folgend (§ 1 Abs. 1 lit. b des Abs. 1 lit. e des Allgemeinen Hochschul-Studien-

All 
. ges,etzes folgend, .Lehrende und Lern·en'de ver

gememen Hochschul-Studiengesetzes) wird die 
Einrichtung von Studien auf dem Gebiete der treten sein. Sobald nach Vollendung der Aufbau-
Bildungswiss.enschaften auch schon während der stufe Diplomstudien eingerichtet werden, wird in 
Aufbaustufe der Hochschule gehören. Besonders den gemäß§ 3 Abs. 1 li:t. a zu erlassenden Vor-

.ch . h schriften auch die Mitwirkung der Studenten und 
Wl tlg ersc eint die Einrichtung von Doktorats-
studien. Derzeit fehlt es noch in sehr großem des "Mittelbaues" in den akademischen Behörden 

ß I k 
definitiv zu regeln sein. Die Geschäfte von Rek-

Ma e an Mög ich eiten über biLdungswissenschaft-
l
'ch Th torat und Quästur wird zunächst ein dem Grün-
1 e emen zu dissertieren. Diese Möglichkeit 

11 
dungsausschuß unterstehendes Sekretariat zu be· 

so unter sinngemäßer Anwendung der Bestim- sorgen haben. 
mungen der philosophischen· Rigorosenordnung 
Absolventen von Hochschulstudien an der neuen Bis zur Erlassung der gemäß § 3 Abs. 1 lit. a 
Hochschule eingeräumt werden. Die Dissertanten in Aussicht genommenen endgültigen Organisa
können einen sehr wertvollen B'eitrag zur bil- tionsvorschriften sollen als übergangsmaßnahme 
dungswissenschaftlichen Forschung schon in der auch für den Gründungsausschuß und sein Sekre
Aufbauphase leisten. Allerdings wird die Zulas- t~riat die Bestimmungen des Hochschul-Organisa
sung zu diesen Studien zunächst auf Hochschul- . tlOnsgesetzes sinngemäß gelten. Dies bedeutet 
absolventen eingeschränkt sein. Die Möglich- u.nter anderem auch, daß der Gründungsausschuß 
keit, ein Studium an der Hochschule für Bil- emen Gründungsrektor als Vorsrtzenden zu 
dungswissenschaften zu beginnen, wird in der wählen ha't. 
Aufbaustufe vorbereitet und im Zug'e des Aus
baues der Hochschule realisiert. 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Hochschule 
für Bildungswissenschaften wird es aber schon in 
der Aufbaustufe gehören, Hochschulkurse und 

Kostenberechnung 

Die Kosten der Errichtung der Hochschule ge
mäß § 6 Abs. 1 werden vom Kärntner Hochschul
fonds zu tragenseiri. Sie können unter Zugrunde-
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legung der derzeitigen Baukosten mit 
150,000.000·- S eingeschätzt werden. Dieser Be
trag enthält nicht nur die Kost,en für die Hoch
schulbauten selbst, sondern auch die Kosten der 
Grundstücke und ihrer Aufschließung. Weiters 
sind in: diesem Betrag die Kosten der Einrichtung 
der Gebäude enthalten, soweit es sich nicht um 
ausschließlich für Unterricht und Forschung be
stimmte Einrichtungen und Geräte handelt. Diese 
Ausgaben werden also das Bundesbudget nicht be
lasten, es sei denn:, mit dlenjenig'en Kosten, die 
sich aus einer Steigerung der Baukosten während 
des zehnjährigen Alufbaues der Hochs,chule er
geben können. Es sei nochmals erwähnt, ,daß die 
näheren Einzelheiten über den Beitrag des Fonds 
in einem Vertrag zwischen dem Bund einerseits 
und dem Fonds, dem Bundesland Kärnten und 
der Landeshauptstadt Klagenfurt andererseits zu 
regeln sein werden (§ 6 Abs. 5). 

Die Kosten der Einrichtung werden jedoch vom 
Bund zu tragen sein, soweit ,es sich um Einrich
tungen und Geräte handelt, die ausschließlich den 
Zwecken der Lehre oder Forschung ,dienen, oder 
nur für eine bestimmte Fachrichtung brauchbar 
oder notwendig sind' (Unterrichtserfordernisse). 
Auf die Bestimmungen de& § 6 Abs. 2 lit. b wir,d 
verwies,en. Da man in der Aufbau- und Ausbau
stufe von 15 Dienstposten für Hochschulprof.es
soren ausgehen kann un:d die Einrichtungskosten 
pro Lehrkanzel (geisteswissenschaftlicher Rich
tung) mit rund 500.000·- S veranschlagt werden 
können, ergibt sich ein einmaliger Betrag von 
7,500.000·- S. Hiezu werden allerdings noch Ein
richtungserfor,dernise für zentrale Einrichtungen 
(Gerätepool, Lehrmaschinensammlung, Sprach
laboratorien und anderes mehr) kommen, sodaß 
mit einem Gesamtbetrag von 10 bis 
12,000.000·- S gerechnet werden muß. 

Diese Beträge enthalten allerdings nicht die 
Kosten für die Einrichtung einer dekt,ronischen 
DatenverarbeitungsanLlge und' für die Einrich
tung einer Hochschulbibliothek. Diese Kosten 
lassen sich wenigstens derz,eit noch nicht ab
schätzen. 

Was eine elektronische Datenverarbeitungs
anlage betrifft, so muß betont werden, daß sie 
nicht nur für den wissenschaftlichen Betrieb, son
dern auch für die Verwaltung der Hochs,chule so
wie für das Bibliotheks-, Dokumentations- und 
Informationswesen notwendig ist. Eine relativ 
große Anlage, die gemeinsam mit der Hochschule 
und anderen interessierten Stellen benützt wird, 
wäre die günstigste Lösung. Diesbezügliche Unter
suchungen werden zu den Aufgaben des Grün
dungsaus'schusses gehören. 

Was die Kosten des Bibliotheks-, Dokumenta
tions- und' Informationswesens betrifft, so hängt 
diese Frage eng mit den Kostende1r elektroni
schen Daterverarbeitungsanlage zusammen. Eine 

genaue Kalkulation ist vor Klärung dieser Frage 
nicht möglich. Bemerkt sei, daß die Bund!esstaat
liche Studienbibliothek in Klagenfurt mit einem 
sehr bedeutsamen Teil ihrer Bestände ,den Grund
stock ,Jer Hochschulbibliothek darstellen wird. 
Die Studienbibliothek wird zwecks Erfüllung 
ihrer bisherigen Funktion {Versorgung des gebil
deten Mittelstandes mit Fachliteratur) ihren bis
herigen Lesesaal im Stadtzentrum von Klagen
furt voraussichtlich beizubehalten haben. 

Der geplante Alusbau oder Neubau der Studien
bibliothek wird jedoch nach übernahme de1r 
Funktion der Hochschulbibliothek und der über
siedlung auf das Hochschulgelände nicht notwen
dig sein. Den Kosten d'er Errichtung der Hoch
schulbibliothek (die Baukosten werden vom Fonds 
zu tragen sein) und der Einrichtung eines Doku
mentations- und Informationswesens mittels 
elektronischer Datenvera;rbeitJUngsanlagen stehen 
also auch Einsparungen gegenüber. Eine genaue 
Kalkulation wird erst im Zuge der ersten Aufbau
etappe möglich sein, sobald detaillierte Pläne für 
die erwähnten Anlagen vorliegen. 

Sämtliche Kosten, die dem Bund für die Hoch
schute für Bildungswissenschaften in Klagenfurt 
erwachsen, welrden nicht auf einmal in voller 
Höhe anfallen. Die erwähnten Einrichtungskosten 
werden sich vielmehr auf den gesamten Zeitraum 
der Errich'Oungder Hochschule, das sind zehn 
Jahre, verteilen. Die Kosten für den laufenden 
Betrieb werden ebenfalls ,erst im Laufe des Auf
baues in voller Höhe anfallen. Wenn auch der 
Bund durch das vorliegende Gesetz die Verpflich
tung zur Tragung dieser Kosten grun,dsätzlich 
übernimmt, so wird esd:och Sach,e der Organe der 
Bundesgesetzgebung sein, im Rahmen des Bundes
voranschlages für die kommenden Jahre die 
Höhe ,der Beiträge des Bundes zum Aufbau der 
Hochschule im einzelnen festzusetzen. 

Die von den, bestehenden Hochschulen anläß
lich des Begutachtungsverfahrens über das vor
liegende Bundesgesetz geäußerten Befürchtungen 
bezüglich einer Verkürzung der für die Hoch
schulen bestimmten oder in: den kommenden 
Jahren für ihren weiteren Aushau notwendigen 
Mittel, wird der Gesetzgeber dann zerstreuen 
können, wenn er die Mittel für die gegenständ
liche HochschuJe als echte zusätzliche Ausgaben 
betrachtet, die besonderen Zwecken ,des Hoch
schulwesens im Sinne dieser Edäuterungen: zu 
dienen haben. Die Errichtung einer Hochschule 
für Bildungswissenschaften in Klagenfurt soll 
nicht nur dem Hochschulwesen, sondern allen 
Bildungseinrichtungen neue Impulse für die not
wendigen Leistungen im Interesse einer gesunden 
Entwicklung von österreichs Kultur und Wirt
schaft g,eben. Sie ist als eine langfristige Investi
tion aufzufassen, deren Rentabilität zwar schwer 
zu messen aber mit Sicherheit zu erwarten ist. 
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